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Verfahrensvermerke  

1) Der Stadtrat der Stadt Teublitz hat in der Sitzung vom 12.05.2016 die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
Teublitz beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.02.2017 ortsüblich bekanntgemacht. 

2) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für 
den Vorentwurf des Flächennutzungsplans Teublitz in der Fassung vom 01.02.2017 hat in der Zeit vom 
01.03.2017 bis 03.04.2017 stattgefunden. 

3) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für 
den Vorentwurf des Flächennutzungsplans Teublitz in der Fassung vom 01.02.2017 hat in der Zeit vom 
27.02.2017 bis 03.04.2017 stattgefunden.  

4) Zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans Teublitz in der Fassung vom 11.04.2019 wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.08.2019 bis 30.09.2019 betei-
ligt. 

5) Der Entwurf des Flächennutzungsplans Teublitz in der Fassung vom 11.04.2019 wurde mit der Begründung ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.08.2019 bis 30.09.2019 öffentlich ausgelegt. 

6) Die Stadt Teublitz hat mit Beschluss des Stadtrates vom 23.01.2020 den Flächennutzungsplan Teublitz in der 
Fassung vom 23.01.2020 festgestellt. 

 

Teublitz, den 24.01.2020 

(Siegel) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Erste Bürgermeisterin Maria Steger 

 

7) Das Landratsamt Schwandorf hat den Flächennutzungsplan Teublitz mit Bescheid vom 16.07.2020  
AZ 6100-2019/010687 gemäß § 6 BauGB genehmigt. 

 

8) Ausgefertigt 

Teublitz, den 21.07.2020 

 

(Siegel) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Erste Bürgermeister Thomas Beer 

 

9) Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplans Teublitz wurde am 22.07.2020 gemäß  
§ 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Flächennutzungsplan Teublitz ist damit wirksam.  

 

Teublitz, den 22.07.2020 

 

(Siegel) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Erste Bürgermeister Thomas Beer  
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10)  Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 0 7.04.2022 und 01.02.2024  

¶ für den Flächennutzungsplan 2020 ein ergänzendes Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB durchzufüh-
ren,  

¶ den Landschaftsplan der Stadt Teublitz fortzuschreiben und diesen in den Flächennutzungsplan zu 
integrieren.  

 

11) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung 
für den Vorentwurf des Landschaftsplans Teublitz in der Fassung vom 01.02.2024 hat in der Zeit vom 13.03.2024 bis 
15.04.2024 stattgefunden. Mit Beschluss von 29.01.2025 befasste sich der Teublitzer Stadtrat mit den eingegangenen 
Stellungnahmen. 

 

12) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
für den Vorentwurf des Landschaftsplans Teublitz in der Fassung vom 01.02.2024 hat in der Zeit vom 13.03.2024 ï 
17.04.2024 (Frist verlängert bis 22.05.224) stattgefunden. Mit Beschluss von 29.01.2025 befasste sich der Teublitzer 
Stadtrat mit den eingegangenen Stellungnahmen. 

 

13) Die überarbeiteten Planentwurfsunterlagen ĂFlªchennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt 
Teublitzñ samt neuer Gutachten wurden durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 20.03.2025 gebilligt.  

 

14) Die erneute öffentliche Auslegung (Öffentlichkeitsbeteiligung) und die Anhörung der Fachstellen sowie Träger 
öffentlicher Belange fand in der Zeit von 25.04.2025 bis 26.05.2025 statt. Darauf wurde mit Bekanntmachung vom 
17.04.2025 hingewiesen. Der Stadtrat befasste sich in am 24.07.2025 mit den eingegangenen Stellungnahmen.  

 

15) Die Stadt Teublitz hat mit Beschluss des Stadtrates vom 24.07.2025 den Flächennutzungsplan Teublitz mit 
integriertem Landschaftsplan in der Fassung vom 24.07.2025 festgestellt. 

Teublitz, den 25.07.2025 

 

(Siegel) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Erster Bürgermeister Thomas Beer 

 

16) Das Landratsamt Schwandorf hat den Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Teublitz mit Be-
scheid vom ____________ AZ __________________ gemäß § 6 BauGB genehmigt. 

 

17) erneut ausgefertigt 

Teublitz, den _________________ 

 
(Siegel) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Erster Bürgermeister Thomas Beer 

 

16) Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan Teublitz wurde am 
_____________ gemäß  
§ 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Teu-
blitz ist damit wirksam.  

Teublitz, den _________________ 

 

(Siegel) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Erste Bürgermeister Thomas Beer  
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I.) Flächennutzungsplan   

A Einleit ung, Bestandsaufnahme und -analyse  

A.1 Einführung   

Der wirksame Flächennutzungsplan Teublitz ist ca. 15 Jahre alt (Rechtskraft mit Bekanntmachung 

02/2005). Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Siedlungsentwicklungen und der demographi-

schen Rahmenbedingungen erachtet es die Stadt Teublitz als erforderlich, eine zukunftsweisende 

Basis für die künftige städtebauliche und strukturelle Entwicklung zu erarbeiten. Die verfügbaren 

Flächenreserven für die Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbebebauung müssen anhand der 

geänderten Rahmenbedingungen neu geprüft und überarbeitet werden, sodass der Rahmen für 

die künftige Entwicklung mit einem Zeithorizont von ca. 15-20 Jahren abgesteckt werden kann. 

Zusammen mit der erfolgten Fortschreibung des Flächennutzungsplans wird auch der Land-

schaftsplan neu aufgestellt und in den Flächennutzungsplan integriert. Der rechtsgültige Land-

schaftsplan der Stadt Teublitz wurde am 24.06.2004 aufgestellt und für einen Zeitraum von ca. 10 

bis 15 Jahren angelegt. Die Stadtentwicklung sowie wesentliche Rahmenbedingungen, vor allem 

hinsichtlich Klimaschutz und der Notwendigkeit alternativer Energien, erfordern ebenfalls eine An-

passung der landschaftsplanerischen Aussagen.  

Im Mai 2022 erteilte die Stadt Teublitz dem Büro für Landschaftsplanung Dr. Schober in Freising 

den Auftrag zur Überprüfung und Aktualisierung des rechtsgültigen Landschaftsplanes für das Ge-

biet der Stadt Teublitz.  

Der Landschaftsplan leitet sich aus §§ 8, 9 und 11 BNatSchG ab und wird in die vorliegende Un-

terlage zum Flächennutzungsplan integriert. Mit dem Flächennutzungsplan hat die Stadt Teublitz 

das Planungsbüro TB Markert in Nürnberg beauftragt. 

Hinweis zur vorliegenden Ergänzung : 

Inhalt und Ziel der Fortschreibung ist der Landschaftsplan und die Integration der Inhalte in den 

Flächennutzungsplan. Der Flächennutzungsplan hat das Bauleitplanverfahren bereits durchlaufen 

und wurde im Jahr 2020 abgeschlossen, eine grundlegende Fortschreibung der Konzeption des 

Flächennutzungsplanes ist daher nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. Es werden aller-

dings folgende Anpassungen und Aktualisierungen am Flächennutzungsplan vorgenommen: 

- Ausweisung Gewerbeflächen: Änderung bzw. Reduzierung des Umgriffs der geplanten Ge-

werbefläche südlich des Hauptortes an der Maxhütter Str. (Flächenbezeichnung G-e) und 

Ergänzung der Begründungstexte, insbesondere im Hinblick auf die Lage im landschaftli-

chen Vorbehaltsgebiet für die Gewerbefläche im Bereich der Autobahnzufahrt (Flächenbe-

zeichnung G-d). 

- Aktualisierung der Plandarstellungen: Berichtigung der Änderungsfläche SO Freiflächen 

Photovoltaik bei Richthof, Herausnahme der geplanten Umfahrungstrasse. 
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- Statistische Daten und Siedlungsentwicklung: Aktualisierung des Datenbestandes und In-

formationen zum Abgleich der prognostizierten mit der zwischenzeitlich eingetretenen Ent-

wicklung im Hinblick auf die Ausstattung mit Einrichtungen der Infrastruktur und mit Flächen 

zur Siedlungsentwicklung.    

A.2 Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben  

A.2.1 Verwaltungsraum  

Die Stadt Teublitz liegt zentral in der mittleren Oberpfalz und bildet gemeinsam mit den Städten 

Burglengenfeld und Maxhütte-Haidhof das Mittelzentrum Städtedreieck. Wie alle Nachbarkommu-

nen liegt Teublitz im Landkreis Schwandorf und gehört der Planungsregion Oberpfalz Nord an. Von 

besonderer Bedeutung ist hierbei die direkte Nachbarschaft zum Kreisverwaltungssitz Schwandorf 

in 14 Kilometern Entfernung. 

Regensburg, die Hauptstadt und der Sitz der Regierung der Oberpfalz, liegt in einer Entfernung 

von ca. 30 Kilometern südlich der Stadt Teublitz. 

A.2.2 Lage und Anbindung an überörtliche Verkehrssysteme  

Die Stadt verfügt über einen Autobahnanschluss an die A 93. Die Anschlussstelle Teublitz (Aus-

fahrt 35) befindet sich unmittelbar östlich des Hauptortes in 3 Kilometern Entfernung. Die A 93 bil-

det hier die Verbindung zwischen Weiden i.d.Opf. sowie der A 6 (Kreuz Oberpfälzer Wald, Nürn-

berg-Prag) nördlich und Regensburg südlich von Teublitz. 

Die Autobahn A 3 wird in ca. 20 Kilometern Entfernung westlich in Beratzhausen erreicht. 

Die Staatsstraße St 2397 verläuft als Ortsdurchfahrt durch Teublitz und bildet die Verbindung nach 

Burglengenfeld im Süden und Schwandorf im Norden. 

Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich in Maxhütte-Haidhof. 

A.2.3 Landesentwicklungsprogramm (LEP)  

Im LEP ist das Stadtgebiet Teublitz als allgemeiner ländlicher Raum mit besonderem Handlungs-

bedarf für den gesamten Landkreis Schwandorf dargestellt. Mit den Nachbarstädten Burglengen-

feld und Maxhütte-Haidhof wird ein gemeinsames Mittelzentrum gebildet. 

Die geänderten Passagen im LEP 2023 werden in der vorliegenden Fassung zur Änderung des 

FNPs umfassend aufgeführt. Eine Auseinandersetzung und Abwägung mit den geänderten Pla-

nungsvorgaben des LEP erfolgt indes nur mit den gegenständlich geänderten bzw. angepassten 

Planinhalten. 
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Abb. 1: Ausschnitt aus der Strukturkarte des LEP, Teilfortschreibung 2018 

 

Abb. 2: Ausschnitt aus der Strukturkarte des LEP, Stand 15.11.2022 

Folgende Ziele und Grundsätze des LEPs sind für die Aufstellung des Flächennutzungsplans ein-

schlägig: 
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Betroffene Ziele und Grundsätze des LEP:  

Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

Á In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder zu 

erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiterzuentwickeln. (LEP 1.1.1, Ziel) 

Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Siche-

rung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versor-

gung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden. (LEP 1.1.1, Grundsatz) 

Á In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit möglichst hoher 

Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter-

zuentwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Ver-

wirklichung dieses Ziels beizutragen. (LEP 1.1.1, Ziel) Hierfür sollen insbesondere die Grund-

lagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum 

sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistun-

gen, wo zur Sicherung der Versorgung erforderlich auch digital, geschaffen oder erhalten wer-

den. (LEP 1.1.1, Grundsatz) ï LEP Bayern 2023  

Á Die rªumliche Entwicklung Bayerns [é] in seinen Teilrªumen ist nachhaltig zu gestalten. (LEP 

1.1.2, Ziel) 

Á Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist den öko-

logischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesentliche und langfristige 

Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht. (LEP 1.1.2, Ziel) 

Wettbewerbsfähigkeit 

Á Durch Kooperation und Vernetzung sowie durch interkommunale Zusammenarbeit sollen in-

nerhalb von Teilräumen - auch grenzüberschreitend - vorhandene Standortnachteile ausgegli-

chen, Synergien im Hinblick auf die teilräumliche Entwicklung geschaffen und genutzt, regio-

nale Potentiale identifiziert, genutzt und deren Vermarktung optimiert sowie die Innovationsfä-

higkeit erhöht werden. (LEP 1.4.4, Grundsatz) 

Á Durch Kooperation und Vernetzung sowie durch interkommunale Zusammenarbeit sollen in-

nerhalb von Teilräumen sowie zwischen Teilräumen - auch grenzüberschreitend - vorhandene 

Standortnachteile ausgeglichen, Synergien im Hinblick auf die teilräumliche Entwicklung ge-

schaffen und genutzt, regionale Potenziale und spezifische Profile identifiziert, genutzt und de-

ren Vermarktung optimiert, regionale Versorgungs- und Wertschöpfungsketten aufgebaut und 

die Innovationsfähigkeit erhöht werden. (LEP 1.4.5, Grundsatz) ï LEP Bayern 2023  
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Zentrale Orte 

Á Die Versorgung der Bevölkerung mit zentralörtlichen Einrichtungen ist durch die Zentralen Orte 

zu gewährleisten. Höherrangige Zentrale Orte haben auch die Versorgungsfunktion der darun-

ter liegenden zentralörtlichen Stufen wahrzunehmen. (LEP 2.1.3, Ziel) 

Á Mittelzentren sollen zentralörtliche Einrichtungen des gehobenen Bedarfs vorhalten. (LEP 

2.1.3, Grundsatz) 

Á Im Ausnahmefall sollen zwei oder mehr Gemeinden als Zentrale Doppel- oder Mehrfachorte 

festgelegt werden, wenn dies räumlich oder funktional erforderlich ist. Dabei soll eine beste-

hende oder künftige interkommunale Zusammenarbeit besonders berücksichtigt werden. Die 

Zentralen Doppel- oder Mehrfachorte sollen den zentralörtlichen Versorgungsauftrag gemein-

sam wahrnehmen. (LEP 2.1.11, Grundsatz) 

Á Zwischen den Teilorten eines Doppel- oder Mehrfachortes soll auf eine leistungsfähige Verbin-

dung mit dem öffentlichen Personennahverkehr hingewirkt werden. (LEP 2.1.11, Grundsatz) 

Á In Teilräumen mit besonderem Handlungsbedarf werden Zentrale Orte auch dann festgelegt, 

wenn diese die erforderlichen Versorgungsfunktionen nur zum Teil erfüllen, aber für ein aus-

reichend dichtes Netz an zentralörtlicher Versorgung auf der jeweiligen Stufe erforderlich sind. 

Die so eingestuften Gemeinden, die Fachplanungsträger und die Regionalen Planungsver-

bände sollen darauf hinwirken, dass diese Zentralen Orte ihre Versorgungsfunktion umfassend 

wahrnehmen können. (LEP 2.1.12, Grundsatz) 

Raumstruktur 

Á Die Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf sind vorrangig zu entwickeln. Dies gilt bei 

Planungen und Maßnahmen zur Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge, der Aus-

weisung räumlicher Förderschwerpunkte sowie diesbezüglicher Fördermaßnahmen und der 

Verteilung der Finanzmittel, soweit die vorgenannten Aktivitäten zur Gewährung gleichwertiger 

Lebens- und Arbeitsbedingungen einschlägig sind. (LEP 2.2.4, Ziel) 

Á Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass er seine Funktion als eigen-

ständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiterentwickeln kann, seine Be-

wohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt sind, er 

seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und er seine land-

schaftliche Vielfalt sichern kann. (LEP 2.2.5, Grundsatz) 

Á Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass er seine Funktion als eigen-

ständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln kann, die Da-

seinsvorsorge in Umfang und Qualität gesichert und die erforderliche Infrastruktur weiterentwi-

ckelt wird, seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit 

möglichst auch mit öffentlichen und nicht motorisierten Verkehrsmitteln versorgt sind, er seine 

eigenständige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirtschaftsstruktur bewahren und wei-

terentwickeln kann und er seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt sichern kann. (LEP 2.2.5, 

Grundsatz) ï LEP Bayern 2023  
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Á Im ländlichen Raum soll eine zeitgemäße Informations- und Kommunikationsinfrastruktur ge-

schaffen und erhalten werden. (LEP, 2.2.5, Grundsatz) 

Á Im ländlichen Raum soll eine zeitgemäße Telekommunikationsinfrastruktur geschaffen und er-

halten werden. (LEP 2.2.5, Grundsatz) ï LEP Bayern 2023  

Daseinsvorsorge & Anpassung an den demographischen Wandel  

Á Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, ins-

besondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung zu beachten (LEP 1.2.1, 

Ziel). Die Abwanderung der Bevölkerung soll insbesondere in denjenigen Teilräumen, die be-

sonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermindert werden. (LEP 1.2.1, Grund-

satz) 

Á Die Abwanderung vor allem junger Bevölkerungsgruppen soll insbesondere in denjenigen Teil-

räumen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermindert werden. 

(LEP 1.2.1, Grundsatz) ï LEP Bayern 2023  

Á Die Tragfähigkeit und Funktionsfähigkeit der Einrichtungen der Daseinsvorsorge sollen durch 

deren kontinuierliche Anpassung an die sich verändernde Bevölkerungszahl und Altersstruktur 

sichergestellt werden. (LEP 1.2.4, Grundsatz) 

Á Die flächendeckende Versorgung mit Telekommunikationsdiensten soll erhalten und deren Inf-

rastruktur gemäß dem Stand der Technik ausgebaut werden. (LEP 1.4.1, Grundsatz) 

Á Die flächendeckende Versorgung mit Telekommunikationsdiensten soll erhalten und deren Inf-

rastruktur gemäß dem Stand der Technik ausgebaut werden. Die Anbindung an eine leistungs-

fähige digitale Infrastruktur soll in Planungsprozessen für andere Nutzungen frühzeitig berück-

sichtigt werden. (LEP 1.4.2, Grundsatz) ï LEP Bayern 2023  

Á Zentrale Orte sollen überörtliche Versorgungsfunktionen für sich und andere Gemeinden wahr-

nehmen. In ihnen sollen überörtliche Einrichtungen der Daseinsvorsorge gebündelt werden. 

Sie sollen zur polyzentrischen Entwicklung Bayerns beitragen. (LEP 2.1.1, Grundsatz) 

Siedlungsstruktur 

Á Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs- und Entsor-

gungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen Bevölkerungsentwicklung und 

der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben. (LEP 1.2.6, Grundsatz) 

Á Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter beson-

derer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet wer-

den. (LEP 3.1, Grundsatz) 

Á Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Siedlungs-

entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner 

Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressourcen und der Stär-

kung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden. (LEP 3.1.1 Grund-

satz) ï LEP Bayern 2023  
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Á Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der orts-

spezifischen Gegebenheiten angewendet werden. (LEP 3.1 Grundsatz) 

Á Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksich-

tigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. (LEP 3.1.1 Grundsatz) ï LEP 

Bayern 2023  

Á In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst 

vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht 

zur Verfügung stehen. (LEP 3.2, Ziel) 

Á In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu 

nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begründet nicht zur 

Verfügung stehen. (LEP 3.2, Ziel) ï LEP Bayern 2023  

Á Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszu-

weisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn  

- auf Grund der Topographie oder schützenswerter Landschaftsteile oder tangierender 

Hauptverkehrstrassen ein angebundener Standort im Gemeindegebiet nicht vorhanden 

ist,  

- ein Gewerbe- oder Industriegebiet unter Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen an ei-

ner Autobahnanschlussstelle oder an einer Anschlussstelle einer vierstreifig autobahn-

ähnlich ausgebauten Straße oder an einem Gleisanschluss ohne wesentliche Beeinträch-

tigung des Orts- und Landschaftsbilds geplant sowie kein geeigneter angebundener Al-

ternativstandort vorhanden ist,  

- ein Gewerbe- oder Industriegebiet, dessen interkommunale Planung, Realisierung und 

Vermarktung rechtlich gesichert sind, unter Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen 

ohne wesentliche Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbilds geplant sowie kein 

geeigneter angebundener Alternativstandort vorhanden ist,  

- ein Logistikunternehmen oder ein Verteilzentrum eines Unternehmens auf einen unmittel-

baren Anschluss an eine Autobahnanschlussstelle oder deren Zubringer oder an eine 

vierstreifig autobahnähnlich ausgebaute Straße oder auf einen Gleisanschluss angewie-

sen ist,  

- ein großflächiger produzierender Betrieb mit einer Mindestgröße von 3 ha aus Gründen 

der Ortsbildgestaltung nicht angebunden werden kann,  

- von Anlagen, die im Rahmen von produzierenden Gewerbebetrieben errichtet und betrie-

ben werden sollen, schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere durch Luftverunreini-

gungen oder Lärm einschließlich Verkehrslärm, auf dem Wohnen dienende Gebiete aus-

gehen würden, [é] 

- militärische Konversionsflächen oder Teilflächen hiervon mit einer Bebauung von einigem 

Gewicht eine den zivilen Nutzungsarten vergleichbare Prägung aufweisen,   
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- in einer Fremdenverkehrsgemeinde an einem gegenwärtig oder in der jüngeren Vergan-

genheit durch eine Beherbergungsnutzung geprägten Standort ein Beherbergungsbetrieb 

ohne Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds erweitert oder errichtet werden 

kann oder  

- eine überörtlich raumbedeutsame Freizeitanlage oder dem Tourismus dienende Einrich-

tung errichtet werden soll, die auf Grund ihrer spezifischen Standortanforderungen oder 

auf Grund von schädlichen Umwelteinwirkungen auf dem Wohnen dienende Gebiete nicht 

angebunden werden kann. (LEP 3.3, Ziel) 

Á Bei der Ausweisung von nicht angebundenen Gewerbe- und Industriegebieten im Sinne von 

Abs. 2 (Z) Satz 2 Spiegelstrich 2 und 3 sollen auch kleinflächigen, handwerklich geprägten 

Betrieben Ansiedlungs- bzw. Erweiterungsmöglichkeiten gegeben werden. (LEP 3.3, Grund-

satz) 

Á Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszu-

weisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn 

- auf Grund der Topographie oder schützenswerter Landschaftsteile oder tangierender 

Hauptverkehrstrassen ein angebundener Standort im Gemeindegebiet nicht vorhanden 

ist, 

- ein Logistikunternehmen oder ein Verteilzentrum eines Unternehmens auf einen unmittel-

baren Anschluss an eine Autobahnanschlussstelle oder deren Zubringer oder an eine 

vierstreifig autobahnähnlich ausgebaute Straße oder auf einen Gleisanschluss angewie-

sen ist und ohne wesentliche Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds geplant ist, 

- ein großflächiger produzierender Betrieb mit einer Mindestgröße von 3 ha aus Gründen 

der Ortsbildgestaltung nicht angebunden werden kann, 

- von Anlagen, die im Rahmen von produzierenden Gewerbebetrieben errichtet und betrie-

ben werden sollen, schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere durch Luftverunreini-

gungen oder Lärm einschließlich Verkehrslärm, auf dem Wohnen dienende Gebiete aus-

gehen würden, 

- militärische Konversionsflächen oder Teilflächen hiervon mit einer Bebauung von einigem 

Gewicht eine den zivilen Nutzungsarten vergleichbare Prägung aufweisen, 

- in einer Tourismusgemeinde an einem gegenwärtig oder in der jüngeren Vergangenheit 

durch eine Beherbergungsnutzung geprägten Standort ein Beherbergungsbetrieb ohne 

Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds erweitert oder errichtet werden kann 

oder 

- eine überörtlich raumbedeutsame Freizeitanlage oder dem Tourismus dienende Einrich-

tung errichtet werden soll, die auf Grund ihrer spezifischen Standortanforderungen oder 

auf Grund von schädlichen Umwelteinwirkungen auf dem Wohnen dienende Gebiete nicht 

angebunden werden kann. (LEP 3.3, Ziel) ï LEP Bayern 2023  

BEWERTUNG ZUR ÄNDERUNG DES LEP: Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern 

gibt unter 3.3 Vermeidung von Zersiedelung ï Anbindegebot vor, dass neue Siedlungsflächen 
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möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen sind. Zu diesem ver-

bindlichen Ziel der Raumordnung bestanden bis 2023 neun Ausnahmen. Zwei davon wären für 

das geplante GE/GI an der Autobahnanschlussstelle Teublitz möglich: 

1.         auf Grund der Topographie oder schützenswerter Landschaftsteile oder tangierender 

Hauptverkehrstrassen ein angebundener Standort im Gemeindegebiet nicht vorhanden ist und 

2.         ein Gewerbe- oder Industriegebiet unter Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen an 

einer Autobahnanschlussstelle oder an einer Anschlussstelle einer vierstreifig autobahnähnlich 

ausgebauten Straße oder an einem Gleisanschluss ohne wesentliche Beeinträchtigung des 

Orts- und Landschaftsbildes geplant sowie kein geeigneter angebundener Alternativstandort 

vorhanden ist 

Während die Ausnahme 1 in ihrer jetzigen Form bereits seit Inkrafttreten der LEP-Novelle 2013 

besteht, ist die Ausnahmen Nr. 2 erst mit der Teilfortschreibung 2018 in das Landesentwick-

lungsprogramm aufgenommen worden. 

Das neue Anbindegebot (Ziel 3.3, S. 68 f. LEP) zählt jetzt allerdings diese Ausnahme Nr. 2 für 

GE/GI`s an Autobahn-/Gleisanschlussstelle nicht mehr auf. (Vermeidung von Zersiedelung/Flä-

chen sparen). 

Diese Änderung gilt jedoch nicht für Bauleitplanungen mit Aufstellungsbeschluss oder abge-

schlossenem Beteiligungsverfahren vor dem 14.12.2021 (dann gilt die bis zum 31.05.2023 gül-

tige Fassung des LEP mit der Ausnahme Nr. 2). 

Diese ¦bergangsregelung lªuft bis zum 31.12.2028. (Ä 3a Ă¦bergangsregelung zum Anbinde-

gebotñ). 

Der Aufstellungsbeschluss zum GE/GI an der Autobahnanschlussstelle Teublitz wurde bereits 

am 23.01.2014 gefasst und das Beteiligungsverfahren war mit dem Abwägungsbeschluss vom 

18.02.2021 abgeschlossen. Daher kommen immer noch beide Varianten in Betracht. 

Verkehr 

Á Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten und durch Aus-, Um- 

und Neubaumaßnahmen nachhaltig zu ergänzen. (LEP 4.1.1, Ziel) 

Á Im ländlichen Raum soll die Verkehrserschließung weiterentwickelt und die Flächenbedienung 

durch den öffentlichen Personennahverkehr verbessert werden. (LEP 4.1.3, Grundsatz) 

Á Im ländlichen Raum soll die Verkehrserschließung konsequent weiterentwickelt und die Flä-

chenbedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr verbessert und durch ein bedarfs-

orientiertes, leistungsfähiges Mobilitätsangebot ergänzt werden. (LEP 4.1.3, Grundsatz) ï LEP 

Bayern 2023  

Wirtschaft 

Á Die Standortvoraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Tourismuswirtschaft sollen erhalten 

und verbessert werden. (LEP 5.1, Grundsatz) 
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Á Die Standortvoraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Tourismuswirtschaft sollen im Ein-

klang mit Mensch und Natur erhalten und verbessert werden. (LEP 5.1, Grundsatz) ï LEP 

Bayern 2023  

Bodenschätze 

Á In den Regionalplänen sind Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Gewinnung von Steinen 

und Erden für den regionalen und überregionalen Bedarf festzulegen. (LEP 5.2.1, Ziel) 

Á Abbaugebiete sollen entsprechend einer vorausschauenden Gesamtplanung, soweit möglich 

Zug um Zug mit dem Abbaufortschritt, einer Folgefunktion zugeführt werden. (LEP 5.2.2, 

Grundsatz) 

Land- und Forstwirtschaft 

Á Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale und bäuerlich 

ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer  Bedeutung für die 

verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, erneu-

erbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen sowie für den Erhalt der natürlichen Res-

sourcen und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe sollen erhal-

ten, unterstützt und weiterentwickelt werden. (LEP 5.4.1, Grundsatz) 

Á Große zusammenhängende Waldgebiet, Bannwälder und landeskulturell oder ökologisch be-

sonders bedeutsame Wälder sollen vor Zerschneidungen und Flächenverlusten bewahrt wer-

den. (LEP 5.4.2, Grundsatz) 

Á Wälder, insbesondere große zusammenhängende Waldgebiete, Bannwälder und landeskultu-

rell oder hinsichtlich ihrer Funktionen besonders bedeutsame Wälder sollen vor Zerschneidun-

gen und Flächenverlusten bewahrt werden. (LEP 5.4.2, Grundsatz) ï LEP Bayern 2023  

Á Die Waldfunktionen sollen gesichert und verbessert werden. (LEP, 5.4.2, Grundsatz) 

Á Die Waldfunktionen sollen gesichert und verbessert werden. Waldumbaumaßnahmen sollen 

schonend unter Wahrung bestands- und lokalklimatischer Verhältnisse erfolgen. (LEP, 5.4.2, 

Grundsatz) ï LEP Bayern 2023  

Á Eine vielfältige land- und forstwirtschaftliche sowie jagdliche Nutzung soll zum Erhalt und zur 

Pflege der Kulturlandschaft beitragen. (LEP 5.4.3, Grundsatz) 

Energieversorgung 

Á Potenziale der Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung sollen durch eine integrierte 

Siedlungs- und Verkehrsplanung genutzt werden. (LEP 6.1.1, Grundsatz) 

Á Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen. (LEP 6.2.1, Ziel) 

Á Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu nut-

zen. (LEP 6.2.1, Ziel) ï LEP Bayern 2023  
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Freiraumstruktur 

Á Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des 

Menschen erhalten und entwickelt werden. (LEP 7.1.1, Grundsatz) 

Á Gebiete mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege sind in den Regio-

nalplänen als landschaftliche Vorbehaltsgebiete festzulegen. (LEP 7.1.2, Ziel) 

Á Ökologisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und entwickelt werden. Insbesondere sol-

len Gewässer erhalten und renaturiert, geeignete Gebiete wieder ihrer natürlichen Dynamik 

überlassen und ökologisch wertvolle Grünlandbereiche erhalten und vermehrt werden. (LEP 

7.1.5, Grundsatz) 

Á Ökologisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und entwickelt werden. Insbesondere sol-

len Gewässer erhalten und renaturiert, geeignete Gebiete wieder ihrer natürlichen Dynamik 

überlassen, ökologisch wertvolle Grünlandbereiche erhalten und vermehrt und Streuobstbe-

stände erhalten, gepflegt und neu angelegt werden. (LEP 7.1.5, Grundsatz) ï LEP Bayern 

2023 

Wasserwirtschaft 

Á Es soll darauf hingewirkt werden, dass das Wasser seine Funktionen im Naturhaushalt auf 

Dauer erfüllen kann. (LEP 7.2.1, Grundsatz) 

Á Es soll darauf hingewirkt werden, dass das Wasser seine vielfältigen Funktionen im Naturhaus-

halt und seine Ökosystemleistungen auf Dauer erfüllen kann (LEP 7.2.1, Grundsatz) ï LEP 

Bayern 2023  
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A.2.4 Regionalplan Oberpfalz Nord  (6) 

Die Stadt Teublitz gehört im Bereich der Regionalplanung zur Planungsregion 6, Oberpfalz Nord 

und wird mit Darstellung des Regionalplans vom Dezember 2009 zusammen mit den Städten Burg-

lengenfeld und Maxhütte-Haidhof als Mittelzentrum ausgewiesen. Kategorisiert wird die Stadt als 

allgemeiner ländlicher Raum. Mit den Städten Burglengenfeld und Maxhütte-Haidhof bildet Teublitz 

den Kooperationsraum ĂStªdtedreieckñ. 

Die geänderten Passagen im Regionalplan Oberpfalz Nord, Stand September 2024, werden in der 

vorliegenden Fassung zur Änderung des FNPs umfassend aufgeführt. Eine Auseinandersetzung 

und Abwägung mit den geänderten Planungsvorgaben des Regionalplans Oberpfalz Nord erfolgt 

indes nur mit den gegenständlich geänderten bzw. angepassten Planinhalten. 

 

     

Abb. 3: Regionalplan Oberpfalz Nord: Zielkarte 1 ï Raumstruktur (Stand Dez. 2009) 
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Abb. 4: Regionalplan Oberpfalz Nord: Zielkarte 1 ï Raumstruktur (Stand Juni 2022) 

A.2.4.1 Allgemeines Leitbild ï übergeordnete Ziele (A I)  

Für die Stadt Teublitz sind im Wesentlichen die übergeordneten Ziele 1 und 4 des Regionalplans 

Oberpfalz Nord von Bedeutung. 

Die Region ist in ihrer Gesamtheit und in ihren Teilräumen so zu erhalten und zu entwickeln, dass 

für ihre Bewohner die freie Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft, soziale Gerechtigkeit 

und Chancengleichheit sowie den natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und nachhaltig geför-

dert werden. (RP A I 1, Ziel) 

Die Region Oberpfalz-Nord soll in ihrer Gesamtheit und in ihren Teilräumen so erhalten und entwi-

ckelt werden, dass eine hohe Lebensqualität, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit gesi-

chert und nachhaltig gefördert werden. Grundlage dafür ist eine ökologisch, ökonomisch und sozial 

tragfähige Entwicklung der Region, die es ermöglicht gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen zu erreichen. (RP A I 1.1, Grundsatz) ï Regionalplan Region Oberpfalz -Nord 2024  

Im Verlauf der weiteren Entwicklung der Region und ihrer Teilräume soll das reiche kulturelle Erbe 

bewahrt, die landschaftliche Schönheit und Vielfalt sowie die natürlichen Lebensgrundlagen in 

Form der Schutzgüter Wasser, Boden, Luft, Klima mit den darauf aufbauenden natürlichen und 

naturnahen Lebensgemeinschaften langfristig gesichert werden. Die Leistungsfähigkeit des Natur-

haushaltes soll erhalten und verbessert werden. Bei Konflikten zwischen ökologischer 
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Belastbarkeit und Raumnutzungsansprüchen ist den ökologischen Belangen der Vorrang einzu-

räumen, wenn eine wesentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundla-

gen droht. (RP A I 4, Ziel) 

Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist den ökolo-

gischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn eine wesentliche und langfristige Beeinträchtigung 

der natürlichen Lebensgrundlagen droht. (RP A I 4, Ziel) ï Regionalplan Region Oberpfalz -Nord 

2024. 

A.2.4.2 Fachliche Ziele  

Raumstruktur (A II) 

Im Hinblick auf die Entwicklung der Raumstruktur, insbesondere des ländlichen Raumes, dem Teu-

blitz angehört, besagt das allgemeine Ziel 1.1: 

In der Region, die nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern insgesamt den ländlichen Teil-

räumen angehört, deren Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll, sollen die Voraussetzungen 

für eine nachhaltige Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, für eine Stabilisierung 

und Verbesserung der ökologischen Situation, für eine Verbesserung der Umweltbedingungen und 

für die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen geschaffen werden. In allen Teilräumen sollen 

insbesondere die Voraussetzungen für die Umsetzung des Umweltaktionsprogramms der Verein-

ten Nationen (Agenda 21) geschaffen und die Entwicklung regionaler Wirtschaftskreisläufe geför-

dert werden. (RP A II 1.1, Ziel) 

In der Region sollen die Voraussetzungen für eine nachhaltige Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen sowie für eine Stabilisierung und Verbesserung der ökologischen Situation 

und der Umweltbedingungen geschaffen werden. (RP A I 3.1, Grundsatz) ï Regionalplan Region 

Oberpfalz -Nord 2024 . 

Ökonomische Erfordernisse sind bei der Entwicklung der Raumstruktur zu beachten.  

Demgemäß legt der Regionalplan in Ziel 2.3 fest, dass in den Mittelbereichen Schwandorf und 

Burglengenfeld/Maxhütte-Haidhof/Teublitz nachfolgende wirtschaftliche Aspekte angestrebt wer-

den sollen. So wird darauf abgezielt: 

- die Erwerbsmöglichkeiten in Wohnortnähe zu verbessern, vor allem durch den Ausbau der Ge-

werbestandorte im Bereich der überregionalen Entwicklungsachsen (Regensburg -) Schwandorf - 

Weiden i.d.OPf. und Amberg - Schwandorf (- Cham) sowie in den möglichen Mittelzentren Ober-

viechtach und Neunburg vorm Wald und im Unterzentrum Nittenau, wobei im Raum Burglengen-

feld/Maxhütte-Haidhof/Teublitz auch die Vorteile des geplanten1 Existenzgründerzentrums genutzt 

und an den weniger verkehrsgünstig gelegenen Orten insbesondere der Einsatz moderner Kom-

munikationsmittel zur Aufwertung der Standortgunst beitragen soll 

- den Tourismus zu einem gewichtigen Wirtschaftsfaktor unter Berücksichtigung ökologischer Er-

fordernisse auszubauen durch Stärkung der bereits bestehenden Tourismusschwerpunkte im 

 
1 Anmerkung: Das Existenzgründerzentrum existiert bereits und befindet sich nicht mehr in Planung 
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Oberpfälzer Wald und durch die Entwicklung neuer Tourismusangebote im Bereich der Oberpfälzer 

Seenlandschaft  

- eine leistungsfähige und umweltverträgliche Land- und Forstwirtschaft zu erhalten und weiterzu-

entwickeln [é] (RP A II 2.3, Ziel) 

Die Land- und Forstwirtschaft soll erhalten und gestärkt werden. Sie soll der in diesem Wirtschafts-

bereich tätigen Bevölkerung angemessene Lebens- und Arbeitsbedingungen bieten und zur Be-

wahrung und Gestaltung des ländlichen Raumes als Natur-, Lebens- und Kulturraum beitragen. 

(RP B III 1) ï Regionalplan Region Oberpfalz -Nord 2024  

Ebenso wie den ökonomischen Erfordernissen im Bereich der Raumstruktur Rechnung getragen 

werden muss, müssen die ökologischen Erfordernisse berücksichtigt werden. 

Hinsichtlich der ökologischen Erfordernisse legt der Regionalplan für das gesamte Gebiet Ober-

pfalz Nord in den Zielen 3.1 und 3.2 allgemein fest: 

Die natürlichen Lebensgrundlagen sind zur Erhaltung einer gesunden Umwelt und eines funktions-

fähigen Naturhaushaltes sowie zum Schutz der Tier- und Pflanzenarten zu sichern und zu entwi-

ckeln. Den zunehmenden Waldschäden soll entgegengewirkt werden. (RP A II 3.1, Ziel) 

Es ist eine ökologische Struktur der Landschaftsräume anzustreben, die der unterschiedlichen öko-

logischen Belastbarkeit Rechnung trägt und ein breites Spektrum von Nutzungsformen der Land-

schaft gewährleistet. (RP A II 3.2, Ziel) 

Auf eine geeignete Pflege der Landschaft, insbesondere in den landschaftlichen Vorbehaltsgebie-

ten, soll hingewirkt werden. (RP B I 3.1) ï Regionalplan Region Oberpfalz -Nord 2024  

Des Weiteren gilt für die Teile des Stadtgebietes von Teublitz, die Abschnitte des Naabtals beher-

bergen das Ziel 3.2.1: 

Die naturnahen Gebiete der Region, insbesondere die Talauen der Naab und des Regens ein-

schließlich wasserführender Seitentäler sowie die Mulden und Trockentäler, die Kuppen, Kammla-

gen und Steilhänge der Frankenalb, des Südrands des Fichtelgebirges mit Steinwald, des Ober-

pfälzer Waldes einschließlich seiner noch weitgehend ungestörten, zusammenhängenden Wald-

komplexe und naturnahen Landschaftsbereiche im Grenzgebiet, sollen als ökologische Kernräume 

für naturnahe Lebensgemeinschaften bewahrt werden. 

Auf die Erhaltung und Entwicklung der Vernetzung ökologischer Kernräume soll hingewirkt werden. 

(RP A II 3.2.1, Ziel) 
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Abb. 5: Regionalplan Oberpfalz Nord: Begründungskarte 3 - Landschaftliche Vorbehaltsgebiete (Stand Mai 2002) 

 

Der Regionalplan bestimmt sog. Kooperationsräume. Teublitz gehört, wie zuvor bereits genannt, 

zu dem Kooperationsraum ĂStªdtedreieckñ. 

Unter Ziel 4.1 werden die Funktionen der Kooperationsräume beschrieben: 

In Kooperationsräumen, auch über Regionsgrenzen hinweg, soll auf eine geordnete Raumentwick-

lung und auf einvernehmliche Konfliktlösungen hingewirkt werden. (RP A II 4.1, Ziel) 

Anschließend werden in Ziel 4.2 die Kooperationsräume benannt: 

Die nachfolgenden Teilräume werden als Kooperationsräume bestimmt, in denen eine interkom-

munale Zusammenarbeit unterstützt werden soll: 

[é] Kooperationsraum Städtedreieck [é] (RP A II 4.2, Ziel) 

In der Begr¿ndung der Ziele wird die Funktion des Kooperationsraumes ĂStªdtedreieckñ wie folgt 

beschrieben: 

(Gemeinden Burglengenfeld, Maxhütte-Haidhof, Teublitz, ggf. zusätzlich die Gemeinde Re-

genstauf in der Region Regensburg) Ein Ordnungs- und Entwicklungsraum an der Bundesautob-

ahn A93 mit Schwerpunktfunktionen Wirtschaft, Siedlungswesen, Ökologie. [é]  

(RP A II 4.2, Begründung zum Ziel) 

Das Städtedreieck Burglengenfeld - Maxhütte-Haidhof - Teublitz soll aufgrund der raumstrukturel-

len Verflechtungen eine engere Kooperation mit dem Regionalzentrum Regensburg und dessen 

Verdichtungsraum eingehen. Geeignete interregionale Gremien sind hierfür einzurichten um eine 

35 - Naabtal zwischen Burglengenfeld und Wölsendorf 
37 - Samsbacher und Kaspeltshuber Forst, Einsiedler und Walderbacher Forst 
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engere Abstimmung in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Verkehr und Infrastruktur erreichen zu 

können. (RP A I 2.4, Begründung zum Grundsatz) ï Regionalplan Region Oberpfalz -Nord 2024  

 

Abb. 6: Regionalplan Oberpfalz Nord: Begründungskarte 11 - Kooperationsräume (Stand Juli 2007) 

 

Natur und Landschaft (B I) 

In Teil B I des Regionalplans werden die Ziele bezüglich der natürlichen Lebensgrundlagen und 

des Landschaftsbildes formuliert. 

Für die Stadt Teublitz sind hierbei die Ziele 1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 sowie 7 relevant: 

Die wasserf¿hrenden Talrªume, insbesondere der Naab mit Haidenaab und Waldnaab, [é] ein-

schließlich der Seitentäler, sollen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere gesichert werden. Sie 

sollen vor übermäßiger Belastung bewahrt werden; vorhandene Belastungen sollen abgebaut wer-

den. (RP B I 1.1, Ziel) 

In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten kommt den Belangen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege besonderes Gewicht zu. [é]  

Die nachfolgend genannten Gebiete werden als landschaftliche Vorbehaltsgebiete ausgewiesen 

[é] vgl. hierzu Abb. 7: 

(35) Naabtal zwischen Burglengenfeld und Wölsendorf [é] 

(37) Samsbacher und Kaspeltshuber Forst, Einsiedler und Walderbacher Forst [é] 

(RP B I 2.1 und 2.2, Ziel) ï Regionalplan Region Oberpfalz -Nord 2024  

9 - Kooperationsraum Städtedreieck 
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Abb. 7: Landschaftliches Vorbehaltsgebiet im Gemeindegebiet Teublitz (© Daten: Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand Dez. 
2023) 

In den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten soll die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes gesi-

chert oder wiederhergestellt, die Eigenart des Landschaftsbildes bewahrt und die Erholungseig-

nung der Landschaft erhalten oder verbessert werden. Den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten 

fällt vor allem die Aufgabe zu, die ökologische Stabilität in der Region nachhaltig zu sichern und 

eine schnelle Regeneration der durch die verschiedensten Nutzungsansprüche belasteten Kultur-

landschaft zu ermöglichen. Sie sind ökologische Ausgleichsräume und als Lebensräume standort-

typischer Tiere und Pflanzen deren Rückzugs- und Regenerationsräume. Darüber hinaus dienen 

diese Gebiete in besonderem Maße dazu, das Naturerlebnis des Menschen zu erhöhen und die 

Verbundenheit mit der Natur zu fördern. 

Siedlungstätigkeit, Bebauung und bauliche Infrastrukturen sollen sich in den landschaftlichen Vor-

behaltsgebieten nach den hier besonders bedeutsamen Belangen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege richten. 

Für die Landschaftlichen Vorbehaltsgebiete im Stadtgebiet Teublitz gelten besonders folgende 

Ziele: 

Für Auebereiche entlang der Naab und der Gewässer 3. Ordnung (Bäche und Gräben) 

- Erhaltung und Sicherung der naturnahen Fließgewässer und ihrer schutzwürdigen Be-
gleitvegetation, der Altwässer, Bruchwälder, Moore und Feuchtwiesen, 

- Erhaltung von Grünland in Überschwemmungsbereichen,  

- Erhaltung des hohen Grundwasserstandes, 

- Ordnung des Kiesabbaus, 
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Für Seen- und Weiherlandschaften  

- Erhaltung von Verlandungs- und Schilfzonen,  

-  Erhaltung einer naturnahen Teichwirtschaft, 

Für Albhochflächen  

- Weiteres Einbringen von standortgerechten Laubholzarten in bestehende Forstungen, 

- Anlage von Feldgehölzen,  

- Sicherung und Erhaltung markanter Dolomitkuppen,  

- Sicherung intakter Dolinen,  

- Erhaltung von Trockenrasen und Wacholderheiden, 

Für Steilflächen von Kalk-, Sand- oder Urgesteinsstandorten  

- Keine Dränung von Quellhorizonten,  

- Erhaltung und Neuschaffung von Kleinstrukturen,  

- Schutz seltener Bodenaufschlüsse, 

Für Niederungen und Beckenlandschaften  

- Erhaltung und Sicherung von naturnahen Landschaftsbestandteilen,  

- Umwandlung von Nadelholzreinbeständen in Mischwälder,  

- Bewahrung großer geschlossener Waldgebiete,  

- Schaffung neuer Biotopflächen in Abbaugebieten, 

Für Mulden und Trockentäler 

- Beibehaltung der Grünlandnutzung und Erhaltung der Laubmischwälder,  

-  Anlage von Hecken, 

Für Waldgebiete 

- Schaffung laubholzreicher Mischwälder und naturnaher Waldrandzonen,  

- Offenhalten der Quellbereiche,  

- Sicherung wertvoller Lebensräume für Flora und Fauna,  

- Schonender Waldeinschlag,  

- Ordnung des Erholungsverkehrs. 

Die Ausweisung regionaler Grünzüge ist in den Bereichen der Region wichtig, in denen Ansätze 

zur Bildung städtischer Verdichtungsgebiete vorhanden sind - im Bereich Teublitz entlang dem 

Naabtal (vgl. Abb. 8).  
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Abb. 8: Regionale Grünzüge im Gemeindegebiet Teublitz (© Daten: Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand Dez. 2023) 

Die regionalen Grünzüge nehmen wichtige Freiraumfunktionen wahr und dienen 

- dem ökologischen Ausgleich, 

- der Land- und Forstwirtschaft, 

- der Erholung, 

- der Verbesserung der lufthygienischen Situation. 

 

Als Trenngrün sollen Freiflächen zwischen den folgenden Siedlungsbereichen erhalten werden: 

[é] 

Teublitz und Maxhütte-Haidhof [é] (RP B I 4.2, Ziel) 

Um bandartige Siedlungseinheiten und Verstädterungen zwischen Siedlungseinheiten zu vermei-

den sowie den Zugang zur freien Landschaft zu erhalten, ist die Festlegung von Trenngrün wichtig. 

Trenngrün wird dort ausgewiesen, wo kleinere Räume von einer Siedlungstätigkeit freigehalten 

werden sollen. Für Teublitz ist Trenngrün zwischen dem Hauptort Teublitz und den unmittelbar im 

Süden angrenzenden Städten Burglengenfeld und Maxhütte-Haidhof festgelegt (vgl. Abb. 9). 
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Abb. 9: Trenngrün im Gemeindegebiet Teublitz (© Daten: Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand Dez. 2023) 

 

Die regionalen Landschaftsräume mit besonderer Bedeutung für die Erholung sollen unter Berück-

sichtigung ihrer landschaftlichen Potenziale und des Naturhaushaltes als Erholungsgebiete für die 

landschaftsbezogene ungestörte Erholung entsprechend ihrem besonderen Charakter gesichert 

und entwickelt werden. (RP B I 7, Ziel) 

 

Siedlungsstruktur (B II) 

Teil B II des Regionalplans Oberpfalz Nord legt Ziele hinsichtlich der Siedlungsentwicklung fest. 

Folgende Ziele sind dabei für die Stadt Teublitz von Bedeutung: 

Die Siedlungsentwicklung soll in allen Teilräumen der Region, soweit günstige Voraussetzungen 

gegeben sind, nachhaltig gestärkt und auf geeignete Siedlungseinheiten konzentriert werden. (RP 

B II 1.1, Ziel) 

[é]  im Umland des Mittelzentrums Schwandorf soll auf die Ordnung der Siedlungsentwicklung 

hingewirkt werden. Die Siedlungstätigkeit soll möglichst auf Siedlungseinheiten an Entwicklungs-

achsen oder an leistungsfähigen Verkehrswegen gelenkt werden. (Ziel 1.3.) 

Dem Entstehen ungegliederter bandartiger Siedlungsstrukturen soll insbesondere im Verlauf des 

Naab- und Vilstals entgegengewirkt werden. Vorhandene gliedernde Freiräume sollen erhalten 

werden. (RP B II 1.5, Ziel) 
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Bei Sanierungsmaßnahmen und der Planung neuer Siedlungsgebiete soll auf gewachsene Orts-

bilder und charakteristische Siedlungsformen besondere Rücksicht genommen und an die bauli-

chen Qualitäten der in der Region vertretenen traditionellen Hauslandschaften angeknüpft werden. 

(RP B II 2.1, Ziel)  

 

Land- und Forstwirtschaft (B III) 

Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft legt der Regionalplan allgemein fest: 

Die Land- und Forstwirtschaft soll erhalten und gestärkt werden. Sie soll der in diesem Wirtschafts-

bereich tätigen Bevölkerung angemessene Lebens- und Arbeitsbedingungen bieten und zur Be-

wahrung und Gestaltung des ländlichen Raumes als Natur-, Lebens- und Kulturraum beitragen. 

(RP B III 1, Ziel) 

 

Wirtschaft (B IV) 

Für die Entwicklung der regionalen Wirtschaftsstruktur schreibt der Regionalplan in Ziel 1.1 allge-

mein vor: 

Im Standortwettbewerb um Investitionen, Innovationen und Fachkräfte soll die Region Oberpfalz-

Nord als leistungsfähiger Wirtschaftsraum und attraktiver Lebens- und Arbeitsstandort gestärkt und 

weiterentwickelt werden. (RP B IV 1.1, Grundsatz) Die dezentrale regionale Wirtschaftsstruktur mit 

einer gesunden Mischung aus Großunternehmen und leistungsfähigen, mittelständischen Betrie-

ben sowie einem breiten Branchenspektrum soll erhalten und weiterentwickelt werden. (RP B IV 

1.2, Grundsatz) 

Es soll darauf hingewirkt werden, dass die bestehenden Arbeitsplätze in der Region gesichert wer-

den. Zudem sollen zusätzliche, möglichst wohnortnahe Arbeitsplätze durch Ansiedlung neuer Be-

triebe und insbesondere durch Stärkung bereits ansässiger Betriebe geschaffen werden. (RP B IV 

1.3, Grundsatz) Die Entwicklungsmöglichkeiten bereits ansässiger Wirtschaftsbetriebe sind auch 

durch die Instrumente der Bauleitplanung [é] zu sichern. (RP B IV 1.4, Ziel)  

Zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur und Wettbewerbsfähigkeit sind folgende teil-

räumliche Erfordernisse von höchster Bedeutung: [é] 

- Landkreis Schwandorf   

Stärkung der interregionalen Entwicklungsachse Regensburg ï Städtedreieck ï Wackers-

dorf/Schwandorf [é] (RP B IV 1.11, Grundsatz) 

Zur Entwicklung der sektoralen Wirtschaftsstruktur macht der Regionalplan in Ziel 2.1.1 folgende 

allgemeine Aussage und benennt nachfolgend konkret die Vorranggebiete zur Gewinnung und Si-

cherung von Bodenschätzen: 

Zur Sicherung der Versorgung mit volkswirtschaftlich wichtigen Rohstoffen werden nachstehende 
Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete zur Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen fest-
gelegt. [é]  
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(8) Ton (t)  

Vorranggebiete: 

t 15  "westlich Steinberg" Lkr. Schwandorf 

t 16  "östlich Katzdorf" Lkr. Schwandorf 

t 17  "östlich Teublitz" Lkr. Schwandorf  

t 18  "südlich Teublitz" Lkr. Schwandorf 

Vorbehaltsgebiete: 

t 40  "östlich Pottenstetten" Lkr. Schwandorf 

t 41  "östlich Teublitz" Lkr. Schwandorf  

t 42  "südlich Teublitz" Lkr. Schwandorf 

(12) Kies und Sand (KS)  

Vorranggebiete: 

KS 21  "südlich Klardorf" Lkr. Schwandorf   

KS 53   "nordöstlich Teublitz" Lkr. Schwandorf (RP B IV 2.1.1, Ziel) 

In Vorranggebieten soll der Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen der Vorrang gegenüber 

anderen Nutzungsansprüchen eingeräumt werden. Auf diese Gebiete soll der Abbau von Boden-

schätzen konzentriert werden. (RP B IV 2.1.2, Ziel) 

In Vorranggebieten hat die Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen Vorrang gegenüber 

anderen Nutzungsansprüchen. (RP B IV 2.1.2, Ziel) ï Regionalplan Region Oberpfalz -Nord 

2024 

In Vorbehaltsgebieten soll den Maßnahmen zur Gewinnung von Bodenschätzen auch unter Abwä-

gung mit konkurrierenden Nutzungsansprüchen besonderes Gewicht beigemessen werden. (RP B 

IV 2.1.3, Ziel) 

In den Vorranggebieten [é] KS 53 [é]  t 16, t 18 [é] soll durch die Rekultivierung vor allem die 

Nutzungsvielfalt erhalten und verbessert werden und besonders im Umfeld von städtischen Sied-

lungsbereichen und von Fremdenverkehrsorten Flächen für Freizeit und Erholung bereitgestellt 

werden. (RP B IV 2.1.6.2, Ziel) 

Weiter heißt es in der Begründung zu Ziel 2.1.6.2: 

Im Umfeld städtischer Siedlungsbereiche z.B. [é] dem Städtedreieck Burglengenfeld/Maxhütte-

Haidhof/Teublitz, und im Umfeld von Fremdenverkehrsorten ist eine Rekultivierung für Freizeit- und 

Erholungszwecke sinnvoll, sofern entsprechender Bedarf besteht. 

In den Vorranggebieten [é] t 15, t 17, [é] soll als Folgenutzung vor allem eine ordnungsgemªÇe 

Land- und Forstwirtschaft unter Berücksichtigung landschaftsökologischer Gesichtspunkte ange-

strebt werden. (RP B IV 2.1.6.3, Ziel) 

In den nachstehend genannten Vorranggebieten oder Teilen hiervon sollen folgende besondere 

Folgefunktionen ber¿cksichtigt werden: [é] KS 21: Gewässerbiotop 
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Abb. 10: Regionalplan Oberpfalz Nord: Zielkarte 2 ï Siedlung und Versorgung (Stand Juni 2018), Texturkarte zur 30. Änderung, Kar-
tenausschnitt 11 (Stand Juni 2022) 

 

30. Änderung 
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Wirtschaft (B IV) ï Industrie, Handel und Dienstleistungen 

Es ist anzustreben, dass an geeigneten Standorten die günstigen infrastrukturellen Voraussetzun-

gen der vorhandenen Bandinfrastruktureinrichtungen für industriell-gewerbliche Vorhaben genutzt 

werden. (RP B IV 3.1, Grundsatz) 

In der gesamten Region soll auf eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Waren und 

Dienstleistungen hingewirkt werden. (RP B IV 5.1, Grundsatz) Die Grundversorgung der Bevölke-

rung mit Waren des täglichen Bedarfs soll in allen Gemeinden der Region sichergestellt werden. 

(RP B IV 5.2, Grundsatz) 

Die zentralen Versorgungsbereiche der Ober- und Mittelzentren sind in ihrer Funktionsfähigkeit 

grundsätzlich zu erhalten und in besonderem Maße zu stärken. (RP B IV 5.3, Ziel) Historisch ge-

wachsene Geschäfts- und Dienstleistungszentren in den Innenstädten und Ortskernen sollen als 

Standorte für Versorgungseinrichtungen in ihrer Bedeutung gesichert und weiterentwickelt werden. 

(RP B IV 5.4, Grundsatz) 

Hinsichtlich des Tourismus ist die Stadt Teublitz im Zusammenhang mit dem Flusslauf der Naab 

tangiert: 

Die Region Oberpfalz-Nord hat mit [é] den Flusslandschaften von Naab [é] sowohl f¿r den Tou-

rismus als auch für die Bevölkerung einen hohen Erholungs- und Freizeitwert. Diese landschaftli-

che und kulturelle Attraktivität soll erhalten werden. Die touristische Infrastruktur soll erhalten und 

bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. (RP B IV 7.1, Grundsatz) 

Das Wander- und Radwegenetz soll gesichert, optimiert und dem Bedarf entsprechend ausgebaut 

werden. Die Verknüpfung der einzelnen Wander- und Radwege sowie die Optimierung der Be-

schilderung sind von besonderer Bedeutung. (RP B IV 7.3, Grundsatz) 

Bildungs- und Erziehungswesen, kulturelle Angelegenheiten (B VI) 

In Abschnitt B VI legt der Regionalplan Oberpfalz Nord Ziele hinsichtlich der Themen Bildung und 

Kultur fest. 

Für Teublitz sind nachfolgende Ziele von Bedeutung: 

Die Region soll mit einer ausreichenden Zahl von Kinderhortplätzen ausgestattet werden. Unter 

Berücksichtigung des jeweiligen Bedarfes sollen Horte im Oberzentrum Amberg, in den Mittelzen-

tren Sulzbach-Rosenberg, Schwandorf, Tirschenreuth und Burglengenfeld/Maxhütte-Haidhof/Teu-

blitz sowie in dem möglichen Mittelzentrum Neustadt a.d.Waldnaab geschaffen werden. (RP B VI 

1.2, Ziel) 

Ein breites Berufsfachschulangebot soll angestrebt werden. Als Standorte sollen insbesondere die 

Oberzentren Amberg und Weiden i.d.OPf. und die Mittelzentren Sulzbach-Rosenberg, Schwan-

dorf, Tirschenreuth und Burglengenfeld/Maxhütte-Haidhof/Teublitz berücksichtigt werden. (RP B 

VI 3.2, Ziel)2 

 
2 Anmerkung: Dieses Ziel ist von der Verbindlichkeit ausgenommen 
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Das Angebot für Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien in der Re-

gion soll gesichert, weiter ausgebaut und an die Erfordernisse der Arbeitswelt angepasst werden. 

(RP B VI 2.1.6, Grundsatz) ï Regionalplan Region Oberpfalz -Nord 2024 . 

Auf ein breites Angebot verschiedener Einrichtungen der Erwachsenenbildung soll insbesondere 

im Oberzentrum Weiden i.d.OPf., in den Mittelzentren Sulzbach-Rosenberg, Tirschenreuth und 

Burglengenfeld/Maxhütte-Haidhof/Teublitz sowie in den möglichen Mittelzentren Neustadt a.d. 

Waldnaab und Vohenstrauß hingewirkt werden. (RP B VI 5.1, Ziel) 

Auf die Bereitstellung eines diversifizierten und zielgruppenorientierten Angebotes der Erwachse-

nenbildung und höheren Berufsbildung soll hingewirkt werden. Dem Angebot für Menschen mit 

Migrationshintergrund kommt dabei besondere Bedeutung zu. (RP B VI 2.1.9, Grundsatz) ï Regi-

onalplan Region Oberpfalz -Nord 2024 . 

Die Grundversorgung durch Büchereien soll weiter verbessert werden. Sie soll vorrangig durch 

leistungsfähige Bibliotheken in den zentralen Orten gewährleistet werden. An folgenden Standor-

ten sollen die Büchereien leistungsfähig ausgebaut werden: [é]  

Landkreis Schwandorf: Mittelzentrum Burglengenfeld/Maxhütte-Haidhof/Teublitz, mögliche Mittel-

zentren Oberviechtach, Nabburg, Neunburg vorm Wald, Unterzentren Nittenau, Schwarzenfeld. 

(RP B VI 7.1, Ziel) 

Verkehrswesen (B IX) 

Der Regionalplan legt für die Stadt Teublitz folgendes Ziel im Bereich des Verkehrs bzw. insbeson-

dere bezüglich des öffentlichen Personennahverkehrs fest: 

Die Leistungsfªhigkeit des ºffentlichen Personennahverkehrs [é] zu den Mittelzentren Schwan-

dorf, Burglengenfeld/Maxhütte-Haidhof/Teublitz [é] soll verbessert und der ¥PNV vorrangig als 

attraktive und leistungsfähige Alternative zum motorisierten Individualverkehr ausgebaut werden. 

(RP B X 2.1.2, Ziel) 

Der flächendeckende öffentliche Personennahverkehr soll in allen Teilen der Region durch Er-

schließungsmaßnahmen, optimierte Bedienungsstandards, eine Verdichtung der Taktzeiten sowie 

abgestimmte Anschlüsse verbessert werden. (RP B IX 2.1, Grundsatz) ï Regionalplan Region 

Oberpfalz -Nord 2024  

A.2.5 Bebauungspläne  und Einbeziehungssatzungen  in Teublitz von 1963 bis 23.01.2020 
(= ursprüngliche Genehmigungsfassung FNP ) 

Name des Bebauungsplans  in Kraft getreten  

ĂBrandlohñ 24.08.1965 

 1. Änderung 06.02.1986 

 2. Änderung 10.07.1991 

 3. Änderung 02.10.1991 

 4. Änderung 08.10.1991 

 5. Änderung 07.03.1995 

 6. Änderung 20.01.2000 
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Name des Bebauungsplans  in Kraft getreten  

 7. Änderung 29.07.2004 

ĂBrunnªckerñ  04.06.1992 

 1. Änderung 01.08.1994 

 2. Änderung 23.06.1995 

 3. Änderung 19.09.2005 

ĂFeldellohñ 21.07.1969 

 Aufhebung 04.03.2013 

ĂGewerbegebiet am Burgerweiherñ  20.02.1986 

 1. Änderung 20.07.1993 

 2. Änderung 04.01.2016 

ĂHagenbuchªckerñ 27.04.2004 

 1. Änderung 26.04.2011 

ĂIm Dollingñ 29.04.1969 

ĂIm Schlossgartenñ 25.04.2008 

 1. Änderung 22.01.2014 

ĂKatzdorf S¿d-Ostñ 21.04.1997 

 1. Änderung 10.03.1999 

 2. Änderung 14.07.1999 

ĂM¿nchshofen S¿dñ 26.05.1977 

Ă¥stlich der M¿nchshofener StraÇeñ 17.12.1984 

ĂPremberg S¿d-Westñ 05.05.1962 

ĂSO Teublitz Westñ 22.12.2000 

ĂSpitzdorfweiherñ 04.12.2013 

ĂSteigªckerñ 31.10.2007 

 1. Änderung 17.10.2010 

ĂSteinbruchªckerñ 30.05.2011 

 1. Änderung 30.05.2012 

ĂS¿dliche Hugo-Geiger Siedlungñ 16.06.1993 

ĂTeublitz S¿dñ 05.11.1999 

 1. Änderung 29.09.1999 

 2. Änderung 31.05.2000 

 3. Änderung 06.04.2006 

ĂTeublitz S¿d-Westñ 17.08.1998 

ĂTeublitz Westñ 23.10.1997 

 1. Änderung 23.09.1998 

 2. Änderung 18.10.2001 

ĂWestlich M¿nchshofener StraÇeñ 18.11.1998 

 1. Änderung 28.06.2001 

ĂSchlosszellªckerñ 12.05.2016 

Einbeziehungssatzungen  in Kraft getreten  
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Name des Bebauungsplans  in Kraft getreten  

ĂDistelzellñ 05.10.2005 

ĂLoisnitzer StraÇe / Weiherdorfñ 02.09.2008 

ĂSchanzstraÇeñ 08.02.2011 

 

Die Bebauungspläne wurden vorrangig aus dem bisherigen Flächennutzungsplan entwickelt. Der 

rechtskräftige Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2005 wurde in der Zwischenzeit zweimal geän-

dert, zuletzt für die Aufstellung des Bebauungsplans ĂSchlosszellªckerñ.  

Die Bebauungspläne bzw. Bebauungsplanªnderungen ĂWohnanlage an der Ganghofer 

StraÇeñ(WA), ĂDollingñ ï 1.  nderung, ĂDolling IIñ (WA), ĂSpitzdorfweiher IIñ (WA), ĂSteinbruchªcker 

IIñ + 1.  nderung, ĂSchlosszellªckerñ ï 1.  nderung, ĂSO/GE Teublitz Süd-Ostñ, ĂSteigªckerñ - 2. 

 nderung, Erweiterung Weiherdorf (WA), ĂAm Stadtparkñ (MU), ĂAlter Schulsportplatzñ (MU) und 

ĂBrunnªcker II M¿nchhofenñ (WA) wurden aus dem Flächennutzungsplan (Rechtskraft 22.07.2020) 

entwickelt bzw. als Bebauungspläne nach §§ 13 a bzw. 13 b entwickelt. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ĂSolarpark Richthofñ (SO) erfolgte durch eine 1.  nderung 

dieses Flächennutzungsplans im Parallelverfahren. 

A.2.6 Schutzgebiete  und gesetzlich geschützte Flächen  

In der Themenkarte ĂSchutzgebiete und gesetzlich gesch¿tzte Biotopeñ (vgl. Kap. III.) B1) sind 

Bestandsdaten zu diesem Thema dargestellt. 

Die Karte stellt jene Bereiche im Stadtgebiet dar, die nach verschiedenen Gesetzen oder Richtli-

nien geschützt oder besonders schützenswert sind. Diese Gebiete sind für die Sicherung der na-

türlichen Ressourcen, der Landschaftsbilder und der Erholungseignung von großer Bedeutung. 

Auf diesen Flächen können Einschränkungen für Nutzungen oder für bauliche Entwicklungen be-

stehen. 

Die kartierten Biotope (Kartierung Bayerisches Landesamt für Umwelt) sind zum großen Teil 

Feuchtgebiete und gewässerbegleitende Lebensräume wie Nasswiesen, Röhrichte, Feuchtwald 

und Auengehölze sowie Magerrasen. Sie sind in der Mehrzahl gesetzlich geschützt über den § 30 

BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG. 

A.2.6.1 Methodik, Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken  

In den Grenzen der Stadt Teublitz gibt es viele Schutzgebiete, was auf den hohen naturschutz-

fachlichen und landschaftlichen Wert weiter Teile des Gemeindegebietes hinweist. 

Schutzgebiete, die gemäß §§ 22 ï 29 BNatSchG definiert sind, verfolgen vorrangig die Ziele des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die Sicherung der Artenvielfalt und des Land-

schaftsbildes.  

Die Schutzgebiete werden in internationale und nationale Schutzkategorien unterteilt. Zu den in-

ternationalen Schutzgebieten gehören die NATURA-2000-Gebiete (FFH- und SPA-Gebiete) sowie 

Biosphärenreservate und Feuchtgebiete mit internationaler Bedeutung. Die nationalen 
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Schutzgebiete umfassen Schutzkategorien wie Naturschutzgebiete, Nationalparke, Naturparke 

und Landschaftsschutzgebiete (vgl. § 20 Abs. 2 BNatSchG). 

A.2.6.2 NATURA 2000-Gebiete nach § 32 BNatschG  

FFH-Gebiete werden auf Grundlage der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) ausgewie-

sen, zusammen mit der Vogelschutzrichtlinie bilden sie die zentrale Rechtsgrundlage für den Na-

turschutz in der EU. Die so genannte Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ("FFH-Richtlinie") der EU von 

1992, die auf den Erhalt von aus europäischer Sicht besonders schutzwürdigen Lebensräumen, 

Tier- und Pflanzenarten abzielt, stellt die dauerhafte Sicherung von Gebieten mit bedeutsamen 

Vorkommen dieser Lebensräume und Arten sowie die europaweite Vernetzung in den Mittelpunkt. 

FFH-Schutzgebiete dienen dem Erhalt der biologischen Vielfalt in der EU.3  

Die Richtlinie wurde 1998 bei den Novellierungen des Bundes- und des Bayerischen Naturschutz-

gesetzes in nationales Recht bzw. in Landesrecht umgesetzt.  

Im Stadtgebiet Teublitz befinden sich zwei FFH-Gebiete, ĂNaab unterhalb Schwarzenfeld und Do-

nau von Poikam bis Regensburgñ (ID: 6937-371.02) und ĂM¿nchshofener Bergñ (ID: 6738-371.01-

02), im Westen und Nordwesten nahe den Ortsteilen Münchshofen und Premberg (vgl. Abb. 11 

und Tab. 1). 

 

Nr. Bezeichnung  Beschreibung  Fläche  

6738-371 Münchshofener Berg Hangleiten des Naabtals am 
Ostrand der Frankenalb nörd-
lich Burglengenfeld. Trockenbi-
otopkomplex mit hoher Struk-
turvielfalt  

180,38 ha 

6937-371 Naab unterhalb Schwarzen-
feld und Donau von Poikam 
bis Regensburg 

Abschnitte von Naab und Do-
nau als bedeutende Habitate 
für mehrere Fischarten des 
Anhangs II, insbesondere Zin-
gel und Schraetzer 

1.218,81 ha 

Tab. 1: Gemeldete FFH-Gebiete im Gemeindegebiet Teublitz 

 

 
3 Artenschutzbestimmungen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; Bundesamt für Naturschutz o.J.: https://www.bfn.de/the-
men/artenschutz/  

https://www.bfn.de/themen/artenschutz/
https://www.bfn.de/themen/artenschutz/
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Abb. 11: FFH-Gebiete in Teublitz 

A.2.6.3 Schutzgebiete nach §§ 23, 24, 25, 27 und 29 BNatSchG  

Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Biosphärenreservate, Naturparke 

und geschützte Landschaftsbestandteile gehören zu den nationalen Schutzgebieten und sind im 

Gemeindegebiet Teublitz nicht vorhanden.  

Allerdings grenzt unmittelbar im Osten der Naturpark ĂOberer Bayerischer Waldñ (Id.Nr. NP-00007) 

an die Verwaltungsgrenze der Stadt Teublitz an, der sich auf dem Stadtgebiet der Stadt Nittenau 

befindet. Zweck der Naturparke ist die dauerhaft umweltgerechte Landnutzung und eine nachhal-

tige Regionalentwicklung (gem. § 27 Abs.1 BNatSchG). Naturparke sind besonders für die umwelt-

verträgliche Erholung und den nachhaltigen Tourismus geeignet. Sie dienen der Erhaltung, Ent-

wicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und ihrer 

Arten- und Biotopvielfalt.  

A.2.6.4 Landschaftsschutzgebiete nach §26 BNatSchG  

Landschaftsschutzgebiete (LSG) gehören ebenfalls zur Kategorie der nationalen Schutzgebiete 

und dienen in erster Linie dem Schutz des Naturhaushalts und seiner Funktionsfähigkeit. Dazu 

zählen wichtige Schutzgüter, wie die Tier- und Pflanzenwelt, Boden, Grund- und Oberflächenwas-

ser, Klima oder das Landschaftsbild. Auch aufgrund seiner besonderen Bedeutung für die Erholung 

kann ein Gebiet als LSG ausgewiesen sein. Ebenso können Gebiete, in denen eine naturverträg-

liche Nutzung durch den Menschen bewahrt oder wieder eingeführt werden soll, unter Landschafts-

schutz gestellt werden. Im Vergleich zu Naturschutzgebieten (NSG) steht im LSG der abiotische4 

 
4  Als abiotisch werden alle Umweltfaktoren zusammengefasst, an denen Lebewesen nicht erkennbar beteiligt 
sind. 

Naab unterhalb Schwarzenfeld 
und Donau von Poikam bis Re-
gensburg (6937-371) 

Münchshofener Berg 
(6738-371) 
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Ressourcenschutz im Vordergrund. 

Im Stadtgebiet Teublitz befinden sich zwei Landschaftsschutzgebiete (vgl. Abb. 12 und Tab. 2). 

Zum einen liegt nördlich des Ortsteils Katzdorf das LSG ĂKatzdorfer Weihergruppeñ (ID: LSG-

00119.01). Zum anderen zieht sich das Landschaftsschutz-Gebiet ĂM¿nchshofer Berg mit Brunn-

berg von Burglengenfeldñ im Westen und Norden des Hauptortes entlang. Unmittelbar an der öst-

lichen Gemeindegebietsgrenze von Teublitz grenzt das LSG Oberer Bayerischer Wald (LSG-

00579.02) der Nachbargemeinde Nittenau an. 

 

Abb. 12: Landschaftsschutzgebiete in Teublitz 

Gebietsnummer  Gebietsbezeichnung  Gebietsbeschreibung  

LSG-00119.01 Katzdorfer Weihergruppe Zwei Teilflächen im Gemeindegebiet Teu-

blitz; davon reicht ein kleiner Teilbereich 

der westlich der Bahnstrecke Regens-

burg-Weiden liegenden Teilfläche in das 

Gemeindegebiet Schwandorf 

Gebietsgröße: 90,5 ha;  

Neueste Gebietsverordnung seit 

12.08.2016 in Kraft 

LSG-00119.07 Oberes Naabtal: Münchs-
hofer Berg mit Brunnberg 
von Burglengenfeld 

Im Gemeindegebiet Teublitz sowie kleine 

Teilbereiche im Norden - im Gemeindege-

biet Schwandorf, sowie im Südwesten - 

im Gemeindegebiet Burglengenfeld;   

Gebietsgröße: 348 ha;  

Neueste Gebietsverordnung seit 

12.08.2016 in Kraft 

Tab. 2: Landschaftsschutzgebiete im Gemeindegebiet Teublitz  

Oberes Naabtal: Münchshofer 
Berg mit Brunnberg von Burglen-
genfeld (LSG-00119.07) 

Katzdorfer Weihergruppe  
(LSG-00119.01)  
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A.2.6.5 Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG  

Bei den Naturdenkmälern im Stadtgebiet handelt es sich überwiegend um prächtige alte Bäume, 

welche landschaftsprägend sind (vgl. auch Themenkarte ĂSchutzgebiete und gesetzlich gesch¿tzte 

Biotopeñ in Kap. III.) B1). 

Naturdenkmal  

- 1 Linde in Saltendorf 

- 1 Eiche, Stadt Teublitz 

- Quelle in Münchshofen 

- 9 Eichen im Schlosspark, Stadt Teublitz 

- Hofrichter-Ulme bei Frauenhof 

- Eichen im Samsbacher Forst, 3 Eichen (Fl.Nr. 991, Gmk. Katzdorf) 

- Eiche östlich von Augustenhof (Fl.Nr. 276, Gmk. Saltendorf) 

Tab. 3: Naturdenkmäler im Gemeindegebiet Teublitz 

A.2.6.6 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG / Art. 23 (1) 
BayNatSchG  

Nach dem § 30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG sind Maßnahmen, die zu einer Zerstörung 

oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope führen, verboten und 

bedürfen der Erlaubnis durch die zuständige Naturschutzbehörde.  

Dabei kann für Maßnahmen im Bereich von gesetzlich geschützten Flächen ein Antrag auf eine 

Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können oder 

wenn die Maßnahme aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist. 

Derartige Flªchen im Gebiet der Gemeinde Teublitz sind in der Themenkarte ĂSchutzgebiete und 

gesetzlich gesch¿tzte Biotopeñ des Landschaftsplanes dargestellt (vgl. auch Kap. III.) B.1). Aus-

schlaggebend für die Einstufung von bestimmten Lebensraumtypen als Flächen nach § 30 

BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG ist das Vorkommen von besonders wertvollen und gefährde-

ten Lebensräumen und Arten, gemäß § 30 Abs. 2 BNatschG und Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG. 

Die Flächen nach § 30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG wurden aus der Biotopkartierung Bay-

ern-Flachland übernommen und durch Erhebungen zu diesem Landschaftsplan konkretisiert (vgl. 

auch Abb. 13 und Tab. 3). 
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Abb. 13: Amtlich kartierte Biotope in Teublitz 

In der Stadt Teublitz befinden sich die meisten Biotope im Nordwesten innerhalb des FFH-Gebiets 

sowie im Süden und Osten um den Hauptort Teublitz. Innerhalb des FFH-Gebietes sind im Bereich 

Münchshofener Berg und Premberg weitläufige Biotopkomplexe bestehend aus Magerwiesen, 

Kalkmagerrasen, Magerrasenresten, Hecken, Feldgehölzen, Gebüschen, Brachen, Altgrasbra-

chen, Feuchtwiesen, Wacholderheiden, Biethängen und thermophilen Wäldern registriert. Entlang 

der Naab in der Naabaue befinden sich rohrglanzgrasreiche, grabenbegleitende Feuchtbiotope, 

Uferbegleitgehölze, Uferbegleitgehölz-Heckenkomplexe und Nasswiesen. Bei Teublitz sind Teich-

komplexe mit Bruchwald, Flachmoor und Hochstaudenbestand sowie Gehölz-Hecken-Komplexe 

und Feuchtbiotopkomplexe zu finden. Die restlichen Biotope, die in Teublitz verstreut liegen, be-

stehen überwiegend aus Feuchtwald und heidekrautreichem Kieferwald. 

In Tab. 4 sind die umfangreichen Flächen nach § 30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG aufge-

führt:  

Biotopnummer  Biotoptypen  Lage im Gemeindegebiet  

6738-0043-001 Gewässer-Begleitgehölze, linear Ufergehölz am Westufer der Naab nörd-
lich von Münchshofen 

6738-1001-001 bis 
003 

Artenreiches Extensivgrünland Extensivwiesenstreifen in den 
Bergäckern nordwestlich Premberg 

6738-1002-001, 002 Artenreiches Extensivgrünland Glatthaferwiesen östlich von Münchsh-
ofen 

6738-1003-001 Artenreiche Flachland-Mähwiesen  Extensivgrünland und Hecken in den 
Lehmhängen westlich Premberg 

6738-1004-001, 003 Magerrasen basenreich, Artenrei-
ches Extensivgrünland 

Magerwiesen und Magerrasen nördlich 
Köblitz 

6738-1005-001 bis 
003 
 

Magerrasen basenreich Kalkmagerrasenreste im Bereich Ham-
meräcker und Bergäcker nördlich Prem-
berg 
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Biotopnummer  Biotoptypen  Lage im Gemeindegebiet  

6738-1006-002 Magere Altgrasbestände und Grün-
landbrache 

Magerwiesen, Hecken und Brachen im 
Bereich Steinbruchleiten westlich 
Münchshofen 

6738-1011-001 bis 
003, 005, 008 

Magerrasen basenreich Magerrasenreste, Altgrasbrachen und 
Gebüsche im Bereich Steinbruchleiten 
und Weinberg zwischen Oberhof und 
Münchshofen 

6738-1007-001, 003 
bis 006 

Magerrasen basenreich, Fels mit 
Bewuchs, Felsvegetation 

Biethänge mit Trockenstandorten zwi-
schen Premberg und Münchshofen 

6738-1010-001, 002 Magerrasen basenreich Wacholderheide und Kalkmagerrasen in 
den Reixentalhängen 

6738-1012-001 Magere Altgrasbestände und Grün-
landbrache 

Brache mit Verbuschungen und trocke-
ner Initialvegetation in den Schafleiten 
zwischen Oberhof und Frauenhof 

6738-1013-001, 002, 
004 bis 007 

Magerrasen basenreich Magerrasen und Wacholderheide in den 
Lehmhängen und am Vogelherd nord-
westlich Premberg 

6738-1014-001, 002 Magerrasen basenreich Magerrasenreste in den westlichen 
Lehmhängen nordöstlich Köblitz 

6738-1015-001, 002 Magerrasen basenreich  Magerrasenreste im Köblitz-Tal nördlich 
Köblitz 

6738-1045-004 
 

Magere Altgrasbestände und Grün-
landbrache 

Wärmeliebender Saum und Brachen 
nördlich und östlich von Untersdorf so-
wie östlich von Dirnau 

6738-1047-002 Artenreiches Extensivgrünland Brache und Gebüsch sowie extensive 
Wiese westlich von Stocka 

6738-1049-009, 012 Hecken naturnah, Mesophiles Ge-
büsche naturnah 

Hecken bei Oberhof und Frauenhof so-
wie am Naabtalhang östlich von Frau-
enhof 

6738-1050-001, 003 
bis 006 

Wärmeliebende Säume, Magerra-
sen basenreich, Artenreiches Ex-
tensivgrünland, Mesophiles Ge-
büsch naturnah 

Magerrasen, Magerwiesen und Wärme-
liebende Säume am Münchshofener 
Berg südlich von Oberhof 

6738-1051-003, 004 
 

Landröhrichte, Gewässer-Begleit-
gehölze linear 

Röhrichte an Gräben und in Senken so-
wie Teich in den Kotwiesen südöstlich 
von Bubach a.d. Naab 

6738-1053-001 Artenreiches Extensivgrünland Magerwiesen am südlichen Ortsrand 
von Münchshofen 

6738-1054-001 bis 
009 
 

Landröhrichte, Feuchte und nasse 
Hochstaudenfluren (planar bis 
montan), initiale Gebüsche und 
Gehölze 

Röhrichte und Hochstaudenfluren am 
südlichen Ortsrand von Münchshofen 

6738-1055-001 bis 
007 

Auwälder, Feuchtgebüsche Auwälder und Feuchtgehölze am südli-
chen Ortsrand von Münchshofen 

6738-1057-001 Magere Altgrasbestände und Grün-
landbrache 

Magerrasen und Grünlandbrache am 
Naabtalhang südwestlich von Premberg 

6738-1058-001 bis 
004 

Seggen- od. binsenreiche Nass-
wiesen, Sümpfe, Auwälder 

Altwasser, Röhricht, Seggenried und 
Nasswiesen östlich von Köblitz 

6738-1066-007 
 

Magerrasen basenreich Magerrasen, Grünlandbrachen und Ge-
hölz am Hütberg und bei Augustenhof 

6738-1069-003, 004, 
006 bis 010 

Magerrasen basenreich, Magere 
Altgrasbestände und Grünlandbra-
che, Mesophiles Gebüsch (natur-
nah) 

Magerrasen und Grünlandbrachen am 
Ortsrand von Wölland 

6738-1070-017 Mesophiles Gebüsche (naturnah) Hecken und Gebüsche in der Acker-
landschaft bei Wölland 
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Biotopnummer  Biotoptypen  Lage im Gemeindegebiet  

6738-1072-001 Artenreiches Extensivgrünland Brache und Magerwiese am Höhenrü-
cken südlich von Saltendorf 

6738-1079-006, 009, 
012 bis 016 

Auwälder Gehölzstrukturen zwischen St2397 und 
Naab nördlich von Burglengenfeld 

6738-1080-007 bis 
009, 010 bis 015 

Großseggenriede außerhalb der 
Verlandungszone, Landröhrichte, 
Seggen- od. binsenreiche Nass-
wiesen, Sümpfe  

Röhrichte, Seggenriede und Nasswie-
sen zwischen St2397 und Naab nördlich 
von Burglengenfeld 

6738-1081-001, 002 Artenreiches Extensivgrünland Magerwiesen in der Naabaue nördlich 
von Wölland 

6738-1082-003, 006, 
007 

Gewässer-Begleitgehölze (linear), 
Natürliche und naturnahe Fließge-
wässer, Vegetationsfreie Wasser-
flächen in geschützten Stillgewäs-
sern 

Naturnahe Gewässer in der Aue zwi-
schen St2397 und Naab nördlich von 
Burglengenfeld 

6738-1083-001 Gewässer-Begleitgehölze (linear) Uferbegleitgehölz und Schwimmblattge-
sellschaft am Kronbertsweiher bei Sal-
tendorf 

6738-1084-004, 005, 
007 

Gewässer-Begleitgehölze (linear), 
Auwälder 

Gehölze bei Saltendorf und am westli-
chen Ortsrand von Teublitz 

6738-1085-001 bis 
006 

Gewässer-Begleitgehölze (linear), 
Landröhrichte, Großseggenriede 
außerhalb der Verlandungszone 

Röhrichte und Seggenriede am Orts-
rand von Saltendorf 

6738-1087-001 Unterwasser- und Schwimmblatt-
vegetation 

Schwimmblattgesellschaften auf den 
Teichen westlich von Bömmerlschlag 

6738-1088-001 bis 
007 

Seggen- od. binsenreiche Nass-
wiesen, Sümpfe, Gewässer-Be-
gleitgehölze (linear), Landröhrichte, 
Großröhrichte 

Röhrichte und Nasswiesen in der Naa-
baue südwestlich von Katzdorf 

6738-1089-002, 003, 
008, 009 

Gewässer-Begleitgehölze (linear), 
Auwälder 

Gehölze in der Naabaue südwestlich 
von Katzdorf 
 

6738-1090-001 Magere Altgrasbestände und Grün-
landbrache  

Trockene Wiesenbrache in der Naab-
Aue südwestlich von Katzdorf 

6738-1091-004 Feuchte und nasse Hochstauden-
fluren, planar bis montan  

Feuchtbiotope beiderseits der A93 nörd-
lich von Katzheim 

6738-1092-004 Seggen- od. binsenreiche Nass-
wiesen, Sümpfe 

Nass- und Magerwiesen nördlich von 
Verau 

6738-1094-002 Großseggenriede der Verlandungs-
zone 

Röhricht und Waldsimsenflur in dem 
Abbaugebiet zwischen Teublitz und 
Verau 

6738-1095-001, 002, 
005 bis 009 

Großseggenriede außerhalb der 
Verlandungszone, Auwälder, Ge-
wässer-Begleitgehölze (linear), 
Landröhrichte 

Gehölze, Seggenriede und Röhrichte 
am Schützengraben südlich von Teu-
blitz 

6738-1096-001 bis 
005, 010 

Großröhrichte, Großseggenriede 
der Verlandungszone, Vegetations-
freie Wasserflächen in geschützten 
Stillgewässern 

Verlandungen und Ufergehölze am 
Eselweiher südöstlich von Teublitz 

6738-1097-001 bis 
008, 010, 011 

Großröhrichte, Vegetationsfreie 
Wasserflächen in geschützten Still-
gewässern, Unterwasser- und 
Schwimmblattvegetation 

Teiche beiderseits der SAD1 östlich von 
Teublitz 

6738-1098-001 bis 
014, 016 bis 019  

Großseggenriede außerhalb der 
Verlandungszone, 

Feuchtkomplex nördlich des Gewerbe-
gebietes von Teublitz 
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Biotopnummer  Biotoptypen  Lage im Gemeindegebiet  

Großseggenriede der Verlandungs-
zone, Unterwasser- und Schwimm-
blattvegetation, Seggen- od. bin-
senreiche Nasswiesen, Sümpfe, 
Landröhrichte, Feuchtgebüsche 

 

6738-1099-002 Artenreiches Extensivgrünland Magerwiesen nördlich des Gewerbege-
bietes von Teublitz 

6738-1101-001 bis 
004 

 

Seggen- od. binsenreiche Nass-
wiesen, Sümpfe 

Nasswiesen in der feuchten Senke am 
Grünwinkelgraben südöstlich von 
Froschlacke 

6738-1102-001, 002, 
009 bis 014 

 

Großseggenriede außerhalb der 
Verlandungszone, Großseggen-
riede der Verlandungszone, Groß-
röhrichte, Unterwasser- und 
Schwimmblattvegetation  

Weiher und Sumpf an und in der Sand-
grube südlich von Weiherdorf 

 

6738-1103-001 bis 
003 

 

Zwergstrauch- und Ginsterheiden, 
Seggen- od. binsenreiche Nass-
wiesen, Sümpfe 

Heidereste entlang der A93 und am 
Rand der Sandgrube südlich von Glas-
hütte 

6738-1104-001 bis 
007 

 

Großseggenriede der Verlandungs-
zone, Landröhrichte, Vegetations-
freie Wasserflächen in geschützten 
Stillgewässern 

Sümpfe und Teiche am Grünwinkelgra-
ben im Samsbacher Forst beiderseits 
der A93 

6738-1105-001 bis 
003 

 

Sandmagerrasen, Zwergstrauch- 
und Ginsterheiden, Magere Alt-
grasbestände und Grünlandbrache 

Heide und Trockene Säume in einer 
Schneise und an der Gemeindeverbin-
dungsstraße östlich von Loisnitz 

6738-1106-002 bis 
007 

Landröhrichte, Großröhrichte, Ge-
wässer-Begleitgehölze (linear), 
Großseggenriede außerhalb der 
Verlandungszone, Seggen- od. bin-
senreiche Nasswiesen, Sümpfe 

Röhrichte und Binsensümpfe bei Lois-
nitz 

6738-1107-004, 006 Gewässer-Begleitgehölze (linear) Gehölze bei Weiherdorf 

 

6738-1108-001 bis 
007 

 

Seggen- od. binsenreiche Nass-
wiesen, Sümpfe, Großröhrichte, 
Borstgrasrasen, Artenreiches Ex-
tensivgrünland Seggen- od. bin-
senreiche Nasswiesen, Sümpfe 

 

Nass- und Magerwiesen sowie Röhricht 
bei Weiherdorf 

 

6738-1109-001 bis 
008, 010 bis 017 

 

Seggen- od. binsenreiche Nass-
wiesen, Sümpfe, Pfeifengraswie-
sen, Zwergstrauch- und Ginsterhei-
den, Feuchtgebüsche, Landröh-
richte 

 

Binsensümpfe und Wiesenbrachen an 
der Bahnlinie nordwestlich von Glas-
hütte 

 

6738-1110-001 Auwälder Gehölze in der Naabaue zwischen Katz-
dorf und Klardorf 

6738-1111-001, 003, 
004, 007 

Landröhrichte, Großröhrichte Naturnahe Stillgewässer und Verlan-
dungen in der Naabaue zwischen Klar-
dorf und Katzdorf westlich der St2397 

6738-1112-001 bis 
008 

Landröhrichte, Feuchtgebüsche, 
Gewässer-Begleitgehölze (linear) 

 

Feuchtgehölze und Tümpel am Neuwei-
her nördlich von Katzdorf 

6738-1114-011 bis 
013, 015, 016 

Großröhrichte, Gewässer-Begleit-
gehölze (linear) 

Gewässerbegleitgehölze am Kranzloh- 
und Großpeter-Weiher sowie am südli-
chen Ortsrand von Klardorf 
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Biotopnummer  Biotoptypen  Lage im Gemeindegebiet  

6738-1115-001 bis 
006 

Feuchtgebüsche, Großröhrichte, 
Großseggenriede außerhalb Ver-
landungszone, Seggen- od. bin-
senreiche Nasswiesen, Sümpfe 

 

Verlandung, Gehölze und Nasswiese 
am Nordostrand des Großpeterweiher 
südlich von Katzdorf 

6738-1116-005 Großröhrichte Feuchtbiotope im Waldgebiet nordwest-
lich von Reuting 

6738-1117-001 bis 
003, 005 bis 010 

Großseggenriede der Verlandungs-
zone, Großröhrichte, Gewässer-
Begleitgehölze (linear), Unterwas-
ser- und Schwimmblattvegetation 

Feuchtbiotope am Auhofweiher und im 
benachbarten Abbaugebiet südlich von 
Klardorf 

6738-1148-003 Auwälder Uferauwaldsäume am Mühlgraben bei 
Stegen 

6738-1149-005 bis 
008 

 

Großröhrichte, Natürliche und na-
turnahe Fließgewässer 

Ufersäume, Gehölze und wasserpflan-
zenreiche Abschnitte der Naab bei 
Katzdorf 

6738-1150-001 bis 
004 

Unterwasser- und Schwimmblatt-
vegetation, Großröhrichte, Auwäl-
der 

Altwässer und Inseln an der linken 
Naabseite oberhalb von Katzdorf 

6738-1151-001 bis 
009 

Auwälder, Großseggenriede außer-
halb der Verlandungszone 

Ufervegetation an der Naab bei Katz-
dorf 

6738-1152-001 bis 
005, 007 bis 011 

Auwälder, Natürliche und natur-
nahe Fließgewässer, Unterwasser- 
und Schwimmblattvegetation, 
Großröhrichte 

Ufersäume, Gehölze und Altwässer am 
teils naturnahen Lauf der Naab unter-
halb von Katzdorf 

6738-1153-001 bis 
010 

Auwälder, Großröhrichte Ufersäume und Gehölze an der Naab 
bei Münchshofen 

6738-1154-001 bis 
006 

Auwälder, Großröhrichte Ufersäume, Gehölze und wasserpflan-
zenreiche Abschnitte der Naab oberhalb 
von Premberg 

6738-1155-001 bis 
007, 009 bis 012 

Auwälder, Großröhrichte Ufersäume und Gehölze an der Naab 
bei Premberg 

6738-1156-001 bis 
005 

Natürliche und naturnahe Fließge-
wässer, Unterwasser- und 
Schwimmblattvegetation 

Naab um Burglengenfeld 

 

6738-1157-001, 003, 
005 

Auwälder, Großröhrichte Ufersäume und Gehölze oberhalb von 
Burglengenfeld 

Tab. 4: Gesetzlich geschützte Biotope im Gemeindegebiet Teublitz (§ 30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG) 

A.2.6.7 Waldbiotope  

Die Erfassung und Aktualisierung von Walbiotopen liegt im Zuständigkeitsbereich der Forstverwal-

tungen. Bei den Waldbiotopen handelt es sich um nachrichtlich übernommene Biotope, die seit 

Jahren nicht mehr aktualisiert werden. Entsprechend sind die Informationen und Sachdaten zu den 

Waldbiotopen häufig fehlerhaft und entsprechen nicht mehr der aktuellen Situation vor Ort. Den-

noch können die Waldbiotope Aufschluss über historische und derzeitige Vorkommen von natur-

schutzfachlich hochwertigen Flächen geben und entsprechend wichtige Informationen und Hin-

weise u.a. bei der Planung zu Ausgleichsflächen, Waldumbauflächen bzw. bei der Renaturierung 

von Waldflächen beitragen. Auch bei möglichen Eingriffen in Waldbiotope ist die tatsächliche Ab-

grenzung sowie der Schutzstatus der Waldbiotope zu verifizieren. 
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Biotopnummer  Waldbiotop -Bezeichnung  Lage/ Beschreibung  

6738-0008-001 Lichtes Eichen-Kiefern-Feld-
gehölz süd-östlich von Burg-
lengenfeld  

Feldgehölz, das mehr und mehr mit Fichte aufge-
stockt wird, in der Mehrzahl Eiche und Kiefer; 
Strauchschicht u.a. mit Heckenrose, Holunder, 
Weißdorn und stellenweise dichtes Brombeerge-
strüpp; an besonders lichten Stellen typische Zeiger-
pflanzen des Kalkmagerrasen (u.a. Zypressenwolfs-
milch, Kronwicke, Traubengamander, Schillergras). 

6738-0014-001 Kalkhang im Westen von 
Wölland  

Trockenbiotop westl. von Wölland mit fünf Teilflä-
chen; Nord/West exponierter Kalkhang mit Kiefer 
und Fichte aufgeforstet. Nur im Bereich der oberen 
Hangkante stockt Eichen-Hainbuchen-Bestand, der 
eine Reihe anderer Laubhölzer enthält. Plateau wird 
großflächig ackerbaulich genutzt. Einzelne Hecken 
(v.a. Schlehe, Liguster, Weißdorn, Heckenrose) glie-
dern die Fläche.  

6738-0015-001, 
005, 007, 011 

Waldreicher Trockenbiotop-
komplex auf einem Ausläufer 
der mittleren Frankenalb 

Im Bereich einer Kreideplatte der östl. mittleren Fran-
kenalb mit vierzehn Untereinheiten. Der Osterbühl im 
Süden, die höchste Erhebung dieser geologischen 
Einheit, fällt nach Süden relativ steil ab. 

6738-0016-001, 
021 

Gehölz-Hecken-Komplex 
südlich Saltendorf  

Bereich mit einundzwanzig Teilbiotopen; im Norden 
fällt die Kalkplatte steil nach Saltendorf ab, nach Sü-
den erstreckt sich eine schwach geneigte Hochflä-
che.  

6738-0020-008 Feldgehölz-Heckenkomplex 
südlich und östlich von Sass  

Biotop mit neun Teilflächen; recht gleichartig aufge-
bauten Gesellschaften, die alle von der Landwirt-
schaft bedrängt sind, was besonders durch die rand-
liche Eutrophierung auffällt. Geologisch gehört der 
Raum zur östl. Vilsplatte. 

6738-0022-001 Trockenrasengesellschaften 
auf der Hochfläche nord-
westlich von Premberg  

Biotop mit sieben Teilflächen; den größten Teil be-
deckt artenreicher Kalkmagerrasen, der von Hecken, 
Gebüschen und Baumgruppen unterbrochen wird. 
Dieser Biotopkomplex gehört zum Bereich der süd-
östl. Vilsplatte. Das bedeutet, dass es sich im Unter-
grund um Formationen der Oberkreide handelt. 

6738-0023-001 
bis 002 

Thermophiler Mischbestand 
entlang der Lehmhänge zwi-
schen Premberg und Burg-
lengenfeld  

Biotop umfasst den Abbruch der Albtafel zwischen 
Premberg und dem nordöstl. Ortsrand. 

6738-0024-009, 
044, 048 

Reicher Biotopkomplex im 
südlichen Teil des Münchs-
hofener Berges  

Trockenkomplex mit hoher Strukturvielfalt aus 48 
Teilflächen; es wird der Bereich des südexponierten 
Hanges des Premberger Grabens erfaßt, der ein tro-
ckenes Seitental des Naabtales darstellt. Insgesamt 
gehört der Münchshofener Berg zur südl. Vilsplatte. 
Ausläufer des Biotopes erstrecken sich entlang des 
westl. und östl. Abhangs der Hochebene nach Nor-
den.  

6738-0025-001, 
020 bis 021 

Weitläufiger Biotopkomplex 
nördlich und westlich von 
Münchshofen  

Dieser weitverzweigte, reich strukturierte Trockenbi-
otopkomplex erstreckt sich von der Ortschaft 
Münchshofen entlang des Albabbruches nach Nor-
den bis etwa auf die Höhe der nördlichen Naab-
schleife bei Katzdorf. Aufgelockert setzt sich diese 
Einheit auf der Hochebene der Albtafel fort. 41 Teil-
flächen mit typischen kalkliebenden Vegetationsfor-
mationen; 

6738-0034-005 
bis 006 

Feuchtgebüsche und 
Feuchtgehölze bei Salten-
dorf  

Biotop aus sechs Teilflächen; mehr oder weniger 
stark beeinflusste Feuchtgebüsche bzw. Feldge-
hölze, die am südl. Rand der Naabauen, zur Nieder-
terrasse hin, gedeihen. 
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Biotopnummer  Waldbiotop -Bezeichnung  Lage/ Beschreibung  

6738-0047-001 Teichkomplex bei Teublitz  Bruchwald 1%, Flachmoor 1%, Hochstaudenbestand 
1% 

6738-0048-001 
bis 003, 005 

Feuchtbiotopkomplex west-
lich von Teublitz  

Extrem feuchte Standorte im Bereich intensiv ge-
nutzter Forstflächen, parallel zur Kreisstraße SAD 1 
mit vier Teilflächen. Der geologische Untergrund, 
eine heterogene Mischung aus Buntsandsteinschich-
ten, Keuperformationen und pliozänen Sedimenten, 
geht in Niederterrassenschotter über. 

6738-0049-001 Feuchtwiesenkomplex Unterschiedlich strukturierter Nasswiesenkomplex, 
der durch Felder und Wirtschaftsgrünland unterbro-
chen wird. Im Bereich heterogener Talsedimente aus 
Buntsandstein, Keuperformationen und pliozänen 
Sedimenten. Der feuchte Standort war früher ein 
Weiher, wie der Flurname "Bürgerweiher" schließen 
lässt. Die Fläche erstreckt sich nordöstlich von Teu-
blitz entlang der Umgehungsstraße, Kreisstraße 
SAD 5 und dem Forstdistrikt "Bürgereck".  

6738-0050-008 Feuchtbiotopkomplex nörd-
lich und süd-westlich von 
Weiherdorf  

Feuchtkomplex, der früher größtenteils ein zusam-
menhängender Lebensraum war. Prägend wirken 
kleine Entwässerungsgräben bzw. ein Bachlauf, der 
Loisnitzer Graben. Der Komplex fällt in den Natur-
raum der Schwandorfer Bucht, die einen heteroge-
nen geologischen Untergrund aufweist. 

6738-0060-001 Feuchtwald im Samsbacher 
Forst  

Feuchtwald, der stellenweise an Bruchwald erinnert, 
liegt im Einflussbereich des "Rot-Grabens" im Nor-
den und des "Schwarz-Grabens" im Süden.  

6738-0061-001 
bis 002 

Feuchtbiotop zwischen Lois-
nitz und Messnerkreit  

Zwei Teiche mit anschließender Feuchtvegetation in-
nerhalb eines geschlossenen Staatswaldbereiches 

6738-0064-003 Feuchtkomplex bei Loisnitz Feuchtigkeitsliebende Gesellschaften in unmittelba-
rer Nähe von Fischteichen 

6738-0065-008, 
011 

Nassvegetation östlich und 
südlich von Oberweiherhaus  

Röhricht 5%, Flachmoor 5 %, Zwergstraucheide 3%, 
Extensivwiese 1% 

6738-0066-001 Feuchtgebiet ñWestliche Au-
hofweiherñ  

"Auhof-Weiher" sind in Nord-Süd-Richtung durch die 
Autobahn A93 und im Westen durch die Eisenbahnli-
nie Regensburg/Schwandorf zerschnitten. Die fünf 
erfassten Teilbiotope haben mit den früher angren-
zenden Feuchtbiotopen im Westen und Osten heute 
nur noch sehr eingeschränkt die Möglichkeit zu ei-
nem Populationsaustausch. 

6738-0067-001 Feuchtbiotopkomplex 
ñGross-Peter-Weiherñ  

Nasswiese 1% 

6738-0130-002, 
004 

Magere Waldränder südlich 
der Linie Froschlake - Glas-
hütte 

In Umgebung einer Tongrube (Vorrangfläche f. den 
Abbau v. Kies und Ton) wachsen an Waldrändern 
(Kiefer) einige Calluna-Heiden und Borstgrasrasen, 
die wegen der angrenzenden Nutzung nur als 
schmale Streifen ausgebildet sind. 

6738-0131-001 
bis 003 

(Feuchte) Calluna-Heiden 
östlich einer Tongrube (südl. 
Glashütte) 

Locker mit Fichte und Kiefer bestockte Lichtungen in 
einem ausgedehnten Waldgebiet, die mit Calluna-
Heiden unterschiedlicher feuchter Ausprägung be-
wachsen sind. 

6738-0132-001 
bis 018 

Preiselbeerreiche Kiefern-
wälder im Samsbacher Forst 
nordöstl. Teublitz 

18 Teilflächen aus bodensauren, Preiselbeerreichen 
Kiefernwäldern, die sehr ähnlich strukturiert sind. Die 
Flächen liegen innerhalb von Vorrangfläche f. den 
Abbau v. Kies und Ton. 

6738-0133-001 
bis 005 

Heidekrautreiche Kiefernwäl-
der im Samsbacher Forst 

Südlich einer Tongrube konnten innerhalb eines 
großflächigen Waldgebietes ("Samsbacher Forst") 
einige Heidekrautreiche Kiefernwälder und in Lich-
tungen wachsende Zwergstrauchheiden erfasst wer-
den. 
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Biotopnummer  Waldbiotop -Bezeichnung  Lage/ Beschreibung  

6738-0142-003 Feuchtbiotopkomplex nörd-
lich und westlich von Rap-
penbügl  

Südlich der Eselweiher gelegen 

6738-0801-001 
bis 002 

Heidekrautreiche Kiefern-
jungbestände 

Größerer Kiefernjungbestand mit Teilflächen, die 
durch Heidekrautreichtum im Unterwuchs gekenn-
zeichnet sind. Die Baumschicht hat eine Deckung v. 
40 %, die Jungkiefern haben eine Höhe von 6-12 m. 
Vereinzelt kommen auch Birken vor. Die Bäume ste-
hen im Wechsel in dichten Gruppen und aufgelo-
ckert. Die Zwergstrauchschicht besteht überwiegend 
aus dichten Heidekrautpolstern, v.a. in Bereichen lo-
cker verteilter Kiefern. An Stellen dichteren Baum-
wuchses tritt das Heidekraut etwas zurück, Preisel-
beere bildet hier lockere Rasen.  

6738-0805-002 
bis 005 

Heidekrautreiche Kiefernbe-
stände 

z.T. relativ heterogene Kiefernbestände, deren ge-
meinsames Kennzeichen Auflichtung und der 
dadurch geförderte Heidekrautreichtum im Unter-
wuchs ist. Alte Bestände mit 14-22 m hohen Kiefern, 
deren Stammdurchmesser 10-35 cm beträgt.  

6738-0806-001 
bis 007 

Heidekrautreiche Kiefernbe-
stände mit lückiger Zwerg-
strauchschicht 

Kiefernbestände südl. der Markweiher, die durch Do-
minanz des Heidekrautes im Unterwuchs und die lü-
ckige Zwergstrauchschicht gekennzeichnet sind. 
Baumschicht, mit einer Deckung v. 45 %, besteht 
aus Kiefern mit einer Höhe von 16-22 m und einem 
Stammdurchmesser von 15-35 cm. Strauchschicht 
aus Kiefernverjüngung ist nur an einer aufgelichteten 
Stelle vorhanden. Zwergstrauchschicht mit einer De-
ckung v. 35 % ist lückig. Ausnahmen stellen die Teil-
flächen 3 und 7 dar, in denen die Zwergstrauch-
schicht etwas dichter ist. Heidekraut ist Hauptbe-
standsbildner, auch Preiselbeere ist viel vorhanden. 
Heidelbeere kommt nur in kleinen Inseln vor. 

6738-0807-001 
bis 003 

Heidekrautreicher Mooskie-
fernwald 

 

An Auflichtungen in ansonsten heidelbeerreichen 
Kiefernbeständen sind Bereiche vorhanden, die dem 
Heidekraut-Typ zuzuordnen sind. Sie sind gekenn-
zeichnet durch mehr oder weniger dichtwüchsiges 
Heidekraut und Preiselbeere, die hier die Heidel-
beere zurückdrängen. Die Kiefern der Baumschicht 
(Deckung v. 20 bis 40 %) haben eine Höhe von 14-
20 m bei einem Stammdurchmesser von 10-35 cm.  

Tab. 5: Waldbiotope im Gemeindegebiet Teublitz  
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A.2.6.8 Wald mit besonderer Funktion gem. Art. 6 BayWaldG  

 

Abb. 14: Karte ĂWaldfunktionenñ 

In den Waldfunktionsplänen werden die vielfältigen Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen der 

Wälder sowie ihre Bedeutung für die biologische Vielfalt dargestellt und bewertet. In Teublitz wird 

die gesamte Waldfläche in sieben Bereiche mit den Funktionen Bodenschutz, Erholung Intensi-

tätsstufen I und II, lokaler und regionaler Klimaschutz, Lebensraum sowie Sichtschutz unterteilt. 

Von besonderer Relevanz sind die Waldfunktionen Erholung und lokaler Klimaschutz. 

Die Waldfunktionen können auch der Themenkarte 1 zum Landschaftsplan ĂTatsªchliche Nutzung, 

Bedeutsame Artenñ (vgl. Kap. III.) B1) entnommen werden. 

A.2.6.9 Wasserschutzgebiete  

Derzeit befindet sich in der Gemeinde Teublitz südlich des Hauptortes Teublitz und nordwestlich 

der Schwedenschanze ein Wasserschutzgebiet der Zone I mit zwei Brunnen und einem Hochbe-

hälter. 

Wasserschutzgebiete werden jeweils entsprechend den örtlichen hydrogeologischen Gegebenhei-

ten individuell bemessen und in Schutzzonen gestaffelt (Zone I, Zone II und Zone III).  

Bei Wasserschutzgebieten der Zone I, wie in Teublitz festgesetzt, liegt die Hauptaufgabe im un-

mittelbaren Schutz der Brunnen vor jeder Art von Verunreinigungen. Dies bedeutet, dass die Be-

reiche um die Brunnen eingezäunt sein müssen und so unbefugten Personen das Betreten ver-

wehrt wird. Alle verbotenen bzw. nur eingeschränkt zulässigen Handlungen sind in den jeweiligen 

Wasserschutzgebietsverordnungen aufgezählt. 
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A.2.6.10 Denkmäler  

A.2.6.10.1 Baudenkmäler  

Im Landschafts- und Ortsbild der Stadt Teublitz befindet sich eine Vielzahl an landschaftsbild- und 

stadtbildprägenden Baudenkmälern, sodass an dieser Stelle auf die Denkmalliste im Anhang ver-

wiesen wird (vgl. Anhang 7 in Kap. III.) A.2). Die Denkmalliste nach Art. 2, Abs. 1 DSchG besitzt 

nachrichtlichen Charakter und ist fortzuschreiben. Der aktuelle Stand der Eintragungen ist beim 

Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege abzufragen. Für sämtliche Listenobjekte gelten die 

Schutzbestimmungen des DSchG. 

A.2.6.10.2 Bodendenkmäler  

Im Gebiet der Gemeinde Teublitz sind oberirdisch sichtbare und nicht sichtbare Bodendenkmäler 

bekannt. Sie sind im Anhang 7 (in Kap. III.) A.2) gemäß Angaben des Bayerischen Landesamtes 

für Denkmalpflege (2022) aufgelistet. Die auf den entsprechenden Grundstücken lastenden 

Schutzbestimmungen sind zu berücksichtigen. 

Mit der Auffindung bislang unentdeckter ortsfester und beweglicher Bodendenkmäler (Funde) ist 

jederzeit zu rechnen. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an 

das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) oder die Untere Denkmalschutzbehörde ge-

mäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG sowie den Bestimmungen des Art. 9 BayDSchG in der Fassung 

vom 23.06.2023 unterliegen. 

Gemäß Art. 8 (1) und (2) BayDSchG gilt Folgendes: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbe-

hörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der 

Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, 

die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt 

der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses 

teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 

Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände 

vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich dem BLfD zu übergeben gemäß Art. 9 

Abs. 1 Satz 2 BayDSchG. 

A.2.7 Maßnahmen für weitere zu schützende Flächen  

A.2.7.1 Gewässerentwicklungskonzept Naab  

Das Gewässerentwicklungskonzept (GEK) für die Naab, als Gewässer 1. Ordnung, wurde im März 

2019 vom Wasserwirtschaftsamt Weiden (WWA) abgeschlossen.  

Seit Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist es eine zentrale Aufgabe der Wasserwirt-

schaft in der EU, den guten Zustand von Gewässern wiederherzustellen bzw. zu erhalten. Vor 
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diesem Hintergrund wurde f¿r den Flusswasserkºrper ĂNaabñ als Gewªsser 1. Ordnung, ein Ge-

wässerentwicklungskonzept (GEK) erstellt mit dem Ziel der Erhaltung bzw. Wiederherstellung der 

Funktionsfähigkeit des Fließgewässersystems Naab einschließlich ihrer Überschwemmungsge-

biete. Dabei werden insbesondere die Eigenentwicklung und die Durchgängigkeit der Naab sowie 

der vorbeugende Hochwasserschutz berücksichtigt. Im GEK werden hierzu Entwicklungsziele und 

Maßnahmen vorgeschlagen und unter Berücksichtigung von Restriktionen (z. B. Siedlungen, Ver-

kehrswege) konkretisiert.  

Das GEK bildet eine informelle Grundlage für den Landschaftsplan. Die im GEK genannten Ent-

wicklungsziele und Maßnahmen decken sich dabei mit den im Landschaftsplan dargestellten Maß-

nahmen und Zielen. 

A.2.7.2 Naabtalplan  

Der Naabtalplan ist Teil des bayerischen Hochwasserschutz-Aktionsprogramms 2020plus. Hierbei 

werden vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weiden Hochwasserschutzmaßnahmen für das Ge-

meindegebiet Teublitz erstellt. Für die Stadt Teublitz wurde bereits eine Vorplanung vom WWA-

Weiden am 31. August 2023 abgeschlossen und veröffentlicht. Die darin festgelegten Hochwas-

serschutzmaßnahmen bilden die Grundlage für die im Landschaftsplan dargestellten und entwi-

ckelten Maßnahmen und Ziele.  

A.2.7.3 Hochwasserschutzkonzept der Stadt Teublitz  

Im Hochwasserschutzkonzept der Stadt Teublitz aus dem Jahr 2011 wird die Hochwasserproble-

matik im Einzugsbereich der Gewässer 3. Ordnung im Gemeindegebiet Teublitz dargestellt und 

unter Betrachtung eines hundertjährlichen Hochwasserereignisses (HQ100), entsprechende Maß-

nahmenkonzepte für die einzelnen Gemeindeteile ermittelt. Diese Maßnahmenkonzepte wurden 

auch für die im Landschaftsplan (vgl. Kap. II.) entwickelten Maßnahmen und Ziele betrachtet und 

berücksichtigt.  
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Abb. 15: Vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet im Stadtgebiet Teublitz (Stand 2024) 

Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen  

oder Hochufern sowie sonstige Gebiete, die bei Hochwasser eines oberirdischen Gewässers über-

schwemmt oder durchflossen oder für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht wer-

den (§ 76 Abs.1 WHG).  

Das Überschwemmungsgebiet in der Stadt Teublitz liegt entlang der Naab (in der Abb. 15 schraf-

fiert dargestellt). Es umfasst Flächen, die nach aktuellen hydraulischen Berechnungen bei einem 

ca. hundertjährlichen Hochwasserereignis (HQ100) überflutet werden können. 

Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 

Abs. 8 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich 

in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) untersagt. Das 

Verbot gilt nicht, wenn die Ausweisung ausschließlich der Verbesserung des Hochwasserschutzes 

dient, sowie für Bauleitpläne für Häfen und Werften (§ 78 Abs. 1 Satz 2 WHG). 5 Abweichend vom 

genannten Verbot sind Ausnahmen gemäß § 78 Abs. 2 WHG zugelassen. 

Darüber hinaus hat die Gemeinde bei der Aufstellung nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 

WHG bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 

 
5 Bekanntmachung zur vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Weiden ermittelten Überschwemmungs-
gebiets an der Naab von Flusskilometer26,20 bis 41,10 auf dem Gebiet der Stadt Burglengenfeld und der Stadt Teublitz 
im Landkreis Schwandorf vom 19.02.2024, Landratsamt Schwandorf 2024 
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Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbe-

sondere zu berücksichtigen: 

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann im Einzelfall die Errichtung oder Erweiterung baulicher 

Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB zugelassen werden, gemäß § 78 Abs. 5. 

Die Verbote nach § 78a Abs. 1 gelten nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von 

Deichen und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes, ein-

schließlich Maßnahmen zur Verbesserung oder Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder des 

Wasserabflusses auf Rückhalteflächen, für Maßnahmen des Messwesens sowie für Handlungen, 

die für den Betrieb von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewässerbenutzun-

gen erforderlich sind.6 

A.2.7.4 ABSP Landkreis Schwandorf  

Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) für den Landkreis Schwandorf ist ein zentrales, 

handlungsorientiertes Fachkonzept des Naturschutzes auf Landkreisebene. Auf Basis der Biotop- 

und Artenschutzkartierung erfolgt darin eine Analyse und Bewertung aller für den Naturschutz re-

levanter Flächen und Artvorkommen mit der Ableitung von Zielen und Maßnahmenvorschlägen. 

Beim Arten- und Biotopschutzprogrammen handelt es sich um ein wichtiges Instrument, welches 

als fachliche Leitlinie für den Naturschutz im Landkreis zur Verfügung steht. 

Für das Gemeindegebiet Teublitz sind im ABSP-Ziele, Maßnahmen und Schwerpunkte im Natur-

schutz gesetzt, die im Folgenden aufgezählt werden und im Landschaftsplan entsprechend be-

rücksichtigt sind: 

Schwerpunktgebiete des Naturschutzes: 

- Naabtal, 

- Kalktrockenhänge entlang der Naab. 

 

Ziele und Maßnahmen bei Fließ- und Stillgewässern: 

- Optimierung von Naab als landesweit bedeutsame Biotopverbundachse und Ausbrei-

tungskorridor für gewässerbezogene Organismen (Maßnahmen: Verbesserung der 

Durchgängigkeit der Gewässer, zumindest abschnittsweise Reaktivierung der natürlichen 

Auendynamik, Erhalt von Retentionsräumen, Bewirtschaftung der Uferflächen nach na-

turschutzfachlichen Gesichtspunkten), 

 
6 Bekanntmachung zur vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Weiden ermittelten Überschwemmungs-
gebiets an der Naab von Flusskilometer26,20 bis 41,10 auf dem Gebiet der Stadt Burglengenfeld und der Stadt Teublitz 
im Landkreis Schwandorf vom 19.02.2024, Landratsamt Schwandorf 2024 
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- Renaturierung der vielfach stark verbauten Bäche im Oberpfälzer Hügelland; Entwicklung 

des Biotopverbunds entlang der Fließgewässer, 

- Erhalt und Optimierung von Altwassern als Elemente landesweit oder überregional be-

deutsamer Flußauen (langfristig ist auf eine natürliche Auendynamik mit Neuentstehung 

und Wiederverlandung von Altwassern hinzuwirken), 

- Erstellung und Umsetzung eines Abbau- und Folgenutzungskonzeptes für die Ton-, Sand- 

und Kieslagerstätten im Naabtal [Maßnahmen: Verstärkte Berücksichtigung naturschutz-

fachlicher Belange bei Planung; Abbau und Rekultivierung (Schonung wertvoller Flächen, 

z.B. Sand-Kiefernwälder); Schaffung von Habitatstrukturen (Tümpel, Steilwände etc.) be-

reits während des Abbaus; Folgefunktion Naturschutz auf mindestens 50% der Fläche); 

Entflechtung konkurrierender Nutzungen; keine Ausweisung neuer Abbaugebiete in den 

Flußauen], 

- Sicherung bzw. Anlage von Kleingewässern, Gräben, zugänglichen Teichen zur Verbes-

serung der Nahrungssituation für den Weißstorch im Umfeld besetzter oder verwaister 

Horststandorte, 

- Vorrangige Förderung der extensiven Bewirtschaftung an allen mindestens regional be-

deutsamen Teichen und Weihern. 

 

Ziele und Maßnahmen bei Trockenstandorten: 

- Erhalt und Optimierung der Trockenstandorte an den Hängen der Flußtäler als Kernge-

biete bzw. Trittsteinlebensräume innerhalb mittelfristig zu entwickelnder Biotopverbund-

systeme (Maßnahmen: naturschutzrechtliche Sicherung besonders wertvoller Bereiche 

und biotopgerechte Pflege, Fortsetzung der Maßnahmen im Bereich der Naabhänge zwi-

schen Münchshofen und Premberg), 

- Strukturanreicherung durch Neuschaffung und Verbund von Trockenstandorten, mage-

rem Grünland und Gehölzstrukturen in intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten, Ab-

sicherung gegen Nährstoffeintrag. 

 

Ziele und Maßnahmen bei Wäldern: 

- Entwicklung strukturreicher Auwälder in den weitgehend gerodeten Niederungen der 

Naab (bevorzugt auf Ackerstandorten allerdings Zielabgleich mit Wiesenbrüter- und 

Feuchtwiesenschutz erforderlich), 

- Förderung lichter Waldbestände und strukturreicher Waldränder im Zuge der Entwicklung 

von Biotopverbundsystemen in wärmebegünstigten Hanglagen, 

- Erhalt und Förderung von wärmeliebenden Kiefernwäldern und ihrer spezifischen Lebens-

gemeinschaften in den Sandgebieten (Maßnahmen: Herausnahme ausgewählter Be-

stände aus der regelmäßigen Bewirtschaftung, Entwicklung größerer Komplexe, gezielte 
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Pflege, verstärkte Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange bei der Folgenutzung 

von Sandgruben), 

- Erhalt und Förderung von Feucht- und Bruchwäldern (Maßnahmen: Sicherung bzw. Wie-

derherstellung der biotopprägenden Standortqualitäten) und ggf. Pflegemaßnahmen, z.B. 

Entfernung nicht standortgerechter Bestockungen).  

 

Schutzgebietsvorschläge im Gemeindegebiet Teublitz: 

Vorschlag zur Ausweisung geschützter Landschaftsbestandteile  

- Hangwälder und Magerrasen nordöstlich Wölland, 

- Teichgruppe ö. Teublitz u.a. Eselweiher, Krometzwinkelteiche (Teilbereiche), 

- Teiche und Feuchtwald im Samsbacher Forst. 

A.3 Bestandsaufnahme und -analyse  

A.3.1 Abgrenzung des Untersuchungsgebiets  

Der Flächennutzungsplan umfasst zusammen mit den integrierten Darstellungen des Landschafts-

planes das gesamte 3.823 ha7 umfassende Gemeindegebiet. Die größte Ausdehnung der Stadt 

erstreckt sich von Nord nach Süd über ca. 7 km sowie ca. 9,5 km in Ost-West-Richtung. Die Ge-

meindeflur umfasst neben der Gemarkung Teublitz (mit dem Ortsteil Hugo-Geiger-Siedlung) die 

Gemarkungen Katzdorf (mit den Ortsteilen Weiherdorf, Glashütte und Loisnitz sowie den Weilern 

Kremplschlag und Bömmerlschlag), Münchshofen (mit den Weilern Stocka, Obernhof und Frauen-

hof), Premberg (mit den Weilern Richthof und Köblitz) sowie Saltendorf a. d. Naab (mit dem Ortsteil 

Kunstdorf). 

A.3.2 Charakterisierung des Stadt gebiets  

Das Gemeindegebiet lässt sich von Ost nach West in drei Bereiche einteilen. Östlich liegen entlang 

der A 93 die großen Waldflächen des Samsbacher Forstes, die sich insbesondere östlich der Au-

tobahn topographisch stärker bewegt darstellen.  

Die Naab durchfließt das Stadtgebiet von Nord nach Süd und dominiert den zentralen Bereich. In 

den flachen Auenbereichen, die neben der Naab durch Wasserflächen der Teichwirtschaft gekenn-

zeichnet sind, finden sich die größten Siedlungsbereiche Teublitz/Saltendorf und Katzdorf.  

Westlich der Naab befinden sich wiederum stark bewegte Gebiete, dominiert von den Hangberei-

chen des Münchshofener Berges und des Premberger Grabens mit den am Hangfuß entlang der 

Naab gelegenen Ortsteilen Münchshofen und Premberg sowie den Hochflächen mit kleineren Wei-

lern und Hofstellen.  

 
7 Statistik kommunal 2018, Stadt Teublitz; Bayerisches Landesamt für Statistik 2019 
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A.3.3 Geschichte  

Meist wird der Ortsname von Teublitz aufgrund der Endung Ă-itzñ als slawischer Name angesehen 

und aus Ădupeliceñ (= altslawisch dupina, Hºhle) abgeleitet. Dies deutet darauf hin, dass die Sied-

lung zum Zeitpunkt der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1230 schon einige Zeit bestanden 

hatte. Damals tauchte der Name in einem Verzeichnis auf, welches Otto II. anfertigen ließ, um 

einen Überblick über alle Einkünfte aus seinen Gütern und Besitzungen zu gewinnen. 

Im hohen Mittelalter gehörte Teublitz zum Besitz der Geschlechter von Lengenfeld, Hopfenhohe 

und Pettendorf. Im 14. Jahrhundert hatte das Adelsgeschlecht der Sinzenhofer Besitz und Rechte 

im Ort.  

Mit der Nutzung der Wasserkraft und der Verhüttung von Eisenerz begann die örtliche industrielle 

Entwicklung, die dann durch den Dreißigjährigen Krieg gestoppt wurde.  

Von allen deutschen Gebieten war die Oberpfalz vom Dreißigjährigen Krieg am stärksten betroffen: 

Truppendurchmärsche und Belagerung, verbunden mit Morden, Überfällen, Plündern und Brand-

schatzen. Die Zerstörung der Burg kann wahrscheinlich ebenfalls auf diese Zeit zurückgeführt wer-

den. Dem Krieg folgten Teuerungen, Hungersnöte und die Pest. 

Im Jahr 1853 wurde die Maxhütte gegründet, verbunden mit einem erneuten Bedeutungsgewinn 

der Industrie. Der Aufschwung durch das Eisenwerk führte im August 1939 zur Erhebung Teublitz 

zum Markt und im Juli 1953 zur Stadt. 

Der Braunkohleabbau im Stadtgebiet hat in der Folge hingegen eine wechselnde Bedeutung. Trotz 

vorhandener Großindustrie ist die Landwirtschaft in Teublitz historisch geprägt, insbesondere 

durch Teichwirtschaft und den Futtermittelanbau. Der heutige landwirtschaftliche Strukturwandel 

zieht auf der einen Seite die Intensivierung der Nutzung der Naabauen nach sich und auf der an-

deren Seite einen Rückzug aus den Hangbereichen.8 

A.3.4 Bevölkerung  

Im Gemeindegebiet gibt es zurzeit 17 amtliche Orte9, von denen jedoch einige nur eine Handvoll 

Einwohner beheimaten. Neben dem Hauptort Teublitz stellt Katzdorf den größten Ortsteil im Ge-

meindegebiet dar. 

A.3.4.1 Einwohnerzahlen  

Die Einwohnerzahl von Teublitz hat zwischen den Jahren 2008 und 2017 abgenommen. Im Zeit-

raum von 2004 bis 2014 wurde für die Stadt ein Bevölkerungsrückgang von 2,6 % dokumentiert. 

In Bezug auf die Nachbargemeinden im Städtedreieck war nur für die Stadt Teublitz eine rückläu-

fige Entwicklung erkennbar. Maxhütte-Haidhof konnte im Zeitraum 2008 bis 2018 einen Bevölke-

rungszuwachs von 10,5 % und Burglengenfeld von 10,1 % verbuchen. Landkreisweit ist zum 

 
8 Stadt Teublitz: Teublitz ï früher und heute http://www.teublitz.de/index.php?id=0,26, aufgerufen am 01.02.2017 

9 Bayerische Landesbibliothek Online 2019, https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/orte  

https://de.wikipedia.org/wiki/-itz
https://de.wikipedia.org/wiki/Slawische_Siedlungsnamen_in_Nordostbayern
http://www.teublitz.de/index.php?id=0,26
https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/orte
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Vergleich im Zeitraum 2008 bis 2018 ein moderateres Wachstum der Bevölkerungszahlen von 

2,7 % zu verzeichnen.  

Ab dem Jahr 2017 ist aber eine Trendumkehr zu erkennen, die sich im Vorfeld aufgrund der ge-

stiegenen Nachfragesituation nach Wohnbauland, Kinderbetreuungsplätzen sowie Seniorenheim-

plätzen abgezeichnet hat. Für die Jahre 2014 bis 2018 wurde ein Bevölkerungsanstieg von 2,2 % 

verzeichnet. Am 31. Dezember 2018 betrug die Einwohnerzahl 7.418,10 die Stadtverwaltung gab 

im Februar 2019 sogar eine Einwohnerzahl von 7.528 an.11 Für den 31.12.2023 liegt die Einwoh-

nerzahl bei 8.019, die Stadt gibt Stand Februar 2025 selbst eine Einwohnerzahl von 8.145 an.12 

 

  

Abb. 16: Bevölkerungsentwicklung Stadt Teublitz 2008-201813 

 
10 Bayerisches Landesamt für Statistik 2019, https://www.statistikdaten.bayern.de/ 

11 Auskunft der Stadtverwaltung Teublitz, Einwohnermeldeamt, Februar 2019 

12 Auskunft der Stadtverwaltung Teublitz, Einwohnermeldeamt, Februar 2025 

13  Eigene Darstellung; Datenbasis: Statistik kommunal 2018, Stadt Teublitz; Bay. Landesamt für Statistik 2019, 
https://www.statistik.bayern.de/produkte/statistik_kommunal/, Bayerisches Landesamt für Statistik 2025, www.statistik-
daten.bayern.de 
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Abb. 17: Bevölkerungsentwicklung Stadt Maxhütte-Haidhof 2008-201814 

 

  

Abb. 18: Bevölkerungsentwicklung Stadt Burglengenfeld 2008-201815 

 
14 Eigene Darstellung; Datenbasis: Statistik kommunal 2018, Stadt Maxhütte-Haidhof; Bay. Landesamt für Statistik 2019, 
https://www.statistik.bayern.de/produkte/statistik_kommunal/, Bayerisches Landesamt für Statistik 2025, www.statistik-
daten.bayern.de 

15 Eigene Darstellung; Datenbasis: Statistik kommunal 2018, Stadt Burglengenfeld; Bayerisches Landesamt für Statistik 
2019, https://www.statistik.bayern.de/produkte/statistik_kommunal/, Bayerisches Landesamt für Statistik 2025, www.sta-
tistikdaten.bayern.de 
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Abb. 19: Bevölkerungsentwicklung Landkreis Schwandorf 2008-201816 

A.3.4.2 Natürliche Bevölkerungsentwicklung  

Die Bevölkerungsentwicklung setzt sich zusammen aus dem natürlichen Bevölkerungssaldo (der 

Differenz aus Geburten und Sterbefällen) sowie aus den Wanderungsbewegungen über die Ge-

meindegrenzen. Der bundesweite Trend in der demographischen Entwicklung schlägt sich auch in 

den Statistiken für das Städtedreieck nieder. Das bedeutet, dass die Sterberate die Zahl der Ge-

burten übersteigt. Dies gilt insgesamt während der Jahre 2010 bis 2017 für alle drei Städte, wobei 

die Werte Schwankungen unterworfen sind.  

 

Abb. 20: Natürlicher Saldo im Städtedreieck 2010 - 201717 

 
16 Eigene Darstellung; Datenbasis: Statistik kommunal 2018, Landkreis Schwandorf; Bay. Landesamt für Statistik 2019, 
https://www.statistik.bayern.de/produkte/statistik_kommunal/, Bayerisches Landesamt für Statistik 2025, www.statistik-
daten.bayern.de 

17 Eigene Darstellung; Datenbasis: Bayerisches Landesamt für Statistik 2019, 2025, https://www.statistikdaten.bay-
ern.de/ 
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Aus den jeweiligen Trendlinien in der Darstellung lässt sich eine unterschiedlich starke Schwan-

kung der Amplitude erkennen, die charakteristisch für die zugehörigen Ortsgrößen ist. Teublitz ist 

die im Vergleich kleinste Stadt und besitzt somit erwartungsgemäß die am wechselhaftesten 

schwankende Amplitude. Ein eindeutiger Trend kann in der Folge nur schwierig abgelesen werden.  

Bemerkenswert ist jedoch, dass die natürliche Bevölkerungsentwicklung den Trend der allgemei-

nen Bevölkerungsentwicklung im Kontext des Städtedreiecks nicht oder nur unzureichend wider-

spiegelt. Insgesamt verzeichnete Teublitz die geringsten Bevölkerungsverluste im Rahmen des 

natürlichen Saldos. Die Ursachen für die divergierende Entwicklung zwischen den drei Städten 

liegt daher an anderer Stelle. 

Die Daten des Bayerischen Landesamt für Statistik für das Jahr 2023 wurden entsprechend in der 

Abb. 18 ergänzt. Im Jahr 2023 sind wieder negativere Salden als beispielsweise noch in den Jah-

ren 2016 und 2017 zu beobachten. Die Stadt Teublitz weist dabei die geringsten Bevölkerungsver-

luste im Rahmen des natürlichen Saldos auf. 

A.3.4.3 Bevölkerungsbewegung  

Dem Trend der deutschlandweit natürlich schrumpfenden Bevölkerung steht in Ballungszentren 

häufig ein Zuwachs im Rahmen der Wanderungsbewegungen entgegen. Für die Stadt Teublitz 

sind jedoch auch im Bereich der Wanderungsbewegungen Schwankungen zu verzeichnen, sodass 

in den letzten Jahren sowohl positive als auch negative Salden beobachtet werden konnten (Ver-

änderungen im Bereich von ca. +/- 0,5 % mit negativen Abweichungen nach unten in 2008 und 

2013). Über einen längerfristigen Betrachtungszeitraum kann somit ein ausgeglichener Wande-

rungssaldo verzeichnet werden, der im Durchschnitt der letzten beiden Jahrzehnte leicht positiv 

ausfiel. 

Die Daten des Bayerischen Landesamt für Statistik für das Jahr 2023 wurden entsprechend in der 

Abb. 19 ergänzt. 
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Abb. 21: Wanderungsbewegungen (Saldo in Personen) Stadt Teublitz 2000 ï 201718 

Demgegenüber lässt sich aus den Daten für den Bezirk Oberpfalz und den Landkreis Schwandorf 

eine eindeutigere Tendenz erkennen. Im Jahr 2008 hatte eine bis dato rückläufige Entwicklung 

ihren Wendepunkt. Seitdem werden sowohl für den Landkreis als auch für den Bezirk steigende 

Wanderungssalden verzeichnet. Anhand der Zahlenverlaufs auf Ebene des Regierungsbezirks 

und des Landkreises ist außerdem im Jahr 2015 die vermehrte Ankunft von Geflüchteten als sin-

guläre Spitze im Wanderungssaldo ablesbar.  

Die Daten des Bayerischen Landesamt für Statistik für das Jahr 2023 wurden entsprechend in den 

Abb. 20 und Abb. 21 ergänzt. 

 

Abb. 22: Wanderungsbewegungen (Saldo in Personen) Bezirk Oberpfalz 2000 ï 201719 

 
18 Eigene Darstellung; Datenbasis: Bayerisches Landesamt für Statistik 2019, 2025, https://www.statistikdaten.bay-
ern.de/ 

19 Eigene Darstellung; Datenbasis: Bayerisches Landesamt für Statistik 2019, 2025, https://www.statistikdaten.bay-
ern.de/ 
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Abb. 23: Wanderungsbewegungen (Saldo in Personen) Landkreis Schwandorf 1990 - 201420 

Kleinräumig spiegelt sich der landkreisweite bzw. regionale Trend in den Zahlen der Nachbarge-

meinden im Städtedreieck wider. Die Salden schwanken dabei zwar wesentlich stärker, lassen 

jedoch insgesamt einen steigenden Trend erkennen, so wurden in beiden Nachbargemeinden zu-

letzt deutliche Wanderungsgewinne registriert. 

Die Daten des Bayerischen Landesamt für Statistik für das Jahr 2023 wurden entsprechend in den 

Abb. 22 bis Abb. 24 ergänzt. 

 

Abb. 24: Wanderungssaldo im Städtedreieck 2005-201721 

Verantwortlich für die Entwicklungstendenz der Stadt Teublitz bis zum Jahr 2014, letztlich gegen 

den großräumigeren regionalen und insbesondere auch gegen den kleinräumigen Trend innerhalb 

des Städtedreiecks, zeigen sich somit die Wanderungsverluste bzw. die ausbleibenden 

 
20 Eigene Darstellung; Datenbasis: Bayerisches Landesamt für Statistik 2019, 2025, https://www.statistikdaten.bay-
ern.de/ 

21 Eigene Darstellung; Datenbasis: Bayerisches Landesamt für Statistik 2019, 2025, https://www.statistikdaten.bay-
ern.de/ 
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Wanderungsgewinne. Dieser Umstand lässt darauf schließen, dass die Ursachen für die bis dahin 

rückläufige Bevölkerung nur eingeschränkt in der demographischen Entwicklung zu finden sind.  

A.3.4.4 Bevölkerungszusammensetzung  

Der gegenwärtige Trend rückläufiger Geburtenzahlen bei einer steigenden Lebenserwartung be-

einflusst maßgeblich die altersstrukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung. 

Ebenfalls im Gleichklang mit dem Bundestrend der demographischen Entwicklung, wird beim Ver-

gleich der Bevölkerungsgruppen nach Altersklassen zwischen den Jahren 1987, 2011, 2018 und 

2023 deutlich, dass der Anteil der unter 40-jährigen fällt, während dementsprechend der Anteil der 

über 40-jährigen zunimmt. Die Daten aus dem Jahr 2023 zeigen jedoch wieder leichte Zuwächse 

in den Altersgruppen der unter 18-jährigen. 

Besonders starke Zuwªchse sind bei der Altersgruppe Ă65 und ªlterñ zu verzeichnen. Im Jahr 2011 

war bereits jeder fünfte Einwohner in Teublitz über 65 Jahre alt. Dieser Umstand lässt sich durch 

die gestiegene Lebenserwartung in absoluten Zahlen und prozentual anteilig an der Gesamtbevöl-

kerung durch den Rückgang der Geburten erklären. 

 

Abb. 25: Altersstrukturelle Verschiebungen zwischen 1987 und 201822 

A.3.5 Lage im Naturraum  

Das Stadtgebiet von Teublitz wird der naturräumlichen Einheit Oberpfälzisches Hügelland nach 

Meynen/Schmithüsen et al. zugeordnet23. Teublitz liegt an den Rändern dieser Naturraumeinheit. 

Hier geht das Oberpfälzische Hügelland in die östlichsten Ausläufer der Mittleren Frankenalb und 

die westlichen Ausläufer des Falkensteiner Waldes über. 

 
22 Eigene Darstellung; Datenbasis: Bayerisches Landesamt für Statistik 2019, 2025, https://www.statistikdaten.bay-
ern.de/ 

23 Bayerisches Landesamt für Umwelt (o.J.): Karte der Naturraum-Haupteinheiten und Naturraum-Einheiten in Bayern. 
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Kleinräumiger lässt sich das Stadtgebiet von Teublitz im Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern 

(ABSP) vier verschiedenen Einheiten zuordnen.  

Die naturräumliche Einheit Schwandorfer Bucht und Nittenauer Bucht (070-B) nimmt etwa Drei-

viertel der Teublitzer Stadtflächen ein. Die Schwandorfer Bucht beginnt im Nordwesten der Stadt 

östlich entlang der St.-Martin-Straße und der Jurastraße (Kreisstraße SAD 5) und endet im Nord-

osten mit der Verwaltungsgrenze zu Nittenau. Die Ortsteile Teublitz, Kuntsdorf, Saltdorf, Katzdorf, 

Weiherdorf, Glashütte und Loisnitz liegen alle in der Bucht. Westlich der Kreisstraße liegen 

die östliche Vilsplatte und das Burglengenfelder Naabtal (081-A). Die Ortsteile Premberg und 

Münchshofen befinden sich im Naabtal am westlichen Ufer. Der Wöllander Graben markiert ge-

meinsam mit den Bahnschienen und dem Osterbühl die Nordgrenze des südlichen Oberpfälzer 

Bruchschollenlands (081-B). Der Wolfsbuckel im Südosten an der Gemeindegrenze zur Stadt Nit-

tenau gehört zu der naturräumlichen Einheit Regendurchbruch (406-B). 

 

Abb. 26: Naturräumliche Einheiten24  

A.3.6 Topographie  

Das Gemeindegebiet Teublitz ist Teil des Oberpfälzer Jura. Die höchste Erhebung bildet der 

Münchshofener Berg mit ca. 533 m ü. NHN im Nordwesten des Stadtgebietes. Er befindet sich 

damit etwa 190 m über dem südlich davon liegenden niedrigsten Geländepunkt von 344 m ü. NHN 

im Naabtal bei Köblitz. Abgesehen von wenigen Bereichen an der westlichen, südlichen und östli-

chen Gemeindegrenze des Stadtgebiets zeigt sich die Geländeoberfläche von Teublitz insbeson-

dere im Bereich der Schwandorfer und Nittenauer Bucht zu weiten Teilen ohne starke Gelände-

schwankungen.  

 
24 Eigene Darstellung; Datenbasis: Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern; Landkreis Schwandorf 1997 
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Abb. 27: Themenkarte 5 ĂTopographie / Geländeneigungñ (verkleinert)25  

A.3.7 Geologie  

Die westlichen Gemeindegebiete sind geprägt durch die Juragesteine der Frankenalb, die zwi-

schen Saltendorf und Burglengenfeld durch das Naabtal durchschnitten wird. Dabei bilden die stei-

len Saltendorfer Hänge den Übergang zu den Jurahöhen um den Osterbühl und den Vorderen 

Hiesel. Westlich der Naab sind die Steilhänge bei Premberg ebenfalls durch den Weißen Jura 

geprägt, welcher weiter im Norden dem Braunen Jura und an der nördlichen Gemeindegrenze 

auch dem Schwarzen Jura weicht. In den westlichsten Gemeindeteilen überdecken Ablagerungen 

der Kreidezeit und schluffig-lehmige Deckschichten der Kalksteinverwitterung die Jurakalke.  

Im Auenbereich der Naab bestimmen Ablagerungen den geologischen Untergrund. Hier sind meist 

jungholozän und polygenetische, z.T. würmzeitliche Talfüllungen anzutreffen, die aus Mergel, 

Lehm, Sand, Kies und z.T. Torf bestehen.  

Östlich der Naab zieht sich die 100 m tiefe Urnaab-Hauptrinne mit ihren sandig-tonigen Tertiärab-

lagerungen von Norden nach Süden. Die Senken und Beckenlagen der hier verlaufenden Verwer-

fungslinie der Keilberg-Störung wurden ebenfalls in der Tertiärzeit maßgeblich geprägt.  

 
25 Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bay. Vermessungsverwaltung 2016 
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Im Gemeindegebiet östlich der Naab und des Hauptortes Teublitz erheben sich die Ausläufer des 

Falkensteiner Vorwaldes. Diese sind im Gemeindegebiet aus fein- bis mittelkörnigen Graniten mit 

Quarzporphyreinlagerungen aufgebaut.  

Aus versinkenden Mooren und Wäldern entstanden die Braunkohlestätten. Im Quartär entstand 

erneut ein Flusssystem, wobei ein Wechsel zwischen Aufschüttungs- und Abtragungsphasen zur 

Ausbildung terrassenartig abgelagerten Kies- und Sandschüttungen führte. Auf den Höhen wurde 

während der Vereisungsphasen des Pleistozäns durch Winde Löß abgelagert, der später zu Lehm 

verwitterte. Auch Sand dürfte verweht worden sein. Durch Bodenfließen einer Auftauschicht über 

Dauerfrostboden bildete sich Solifluktionsschutt, ein meist schutthaltiger Lehm. Während des 

jüngsten, quartären Abschnittes entstanden die alluvialen Talböden, die meist aus Auelehm- oder 

Sandablagerungen bestehen. 

 

Abb. 28: Geologie (Ausschnitt aus der Geologischen Karte Bayern, verkleinert aus M 1:500.000) 

A.3.8 Landwirtschaft  

Im Gemeindegebiet sind 21 landwirtschaftliche Betriebe tätig (Stand 2016). Gegenüber dem Jahr 

2003 kann so ein Verlust von 11 landwirtschaftlichen Betrieben verzeichnet werden. Zu beachten 

sind hierbei jedoch die Änderungen im Erfassungs- und Darstellungsbereich, weshalb die Ver-

gleichbarkeit der Ergebnisse eingeschränkt ist.26  

A.3.8.1 Bodengüte und Nutzung   

Rund 24 % des Gemeindegebiets werden landwirtschaftlich genutzt (Stand 2016).27 Darunter sind 

136 ha als Dauergrünland und 793 ha als Ackerland ausgebildet. Die landwirtschaftlichen Flächen 

 
26 Statistik kommunal 2018, Stadt Teublitz; Bayerisches Landesamt für Statistik 2019 
27 ebd. 
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liegen zu großen Teilen im westlichen Gemeindegebiet während im Osten von Teublitz große 

Waldflächen liegen.  

Die Bodengüte ist im Raum Teublitz von eher geringer Bonität. Die Ertragszahlen können unter 50 

(von 100) eingestuft werden. Bei 28 % der landwirtschaftlichen Flächen sind aufgrund der Ertrags-

messzahlen nur geringste Erzeugungsbedingungen vorhanden. 54 % erzielen durchschnittliche 

Ertragswerte und 18 % der Flächen haben gute Erzeugungsbedingungen. 

A.3.8.2 Realnutzung  

Im Jahr 2016 wurden rund 85 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche (Ackerland und Dauergrün-

land) als Ackerland bewirtschaftet. Beim Ackerbau entfallen etwa 26% der Flächen auf den Anbau 

von Futterpflanzen, wobei der Silomais dabei die größte Rolle spielt. Das restliche Ackerland teilt 

sich im Wesentlichen in Getreide (Weizen, Gerste und Roggen) mit einem Anteil von 52% auf. In 

der Stadt Teublitz nimmt das Dauergrünland eine Fläche von 136 ha ein, darunter sind 130 ha als 

Wiesen und Weiden ausgebildet. Dabei ist seit 2003 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.28 

A.3.8.3 Betriebsstrukturen und -größen  

Im Jahr 2003 gab es in der Stadt Teublitz (ohne Ortsteile) insgesamt noch 32 landwirtschaftliche 

Betriebe, während es im Jahr 2016 nur noch 21 waren. 2020 gibt es 20 landwirtschaftliche Betriebe 

im Stadtgebiet Teublitz.29  

Im Jahr 2016 gab es in Teublitz vier landwirtschaftliche Betriebe, die in der Rinderhaltung tätig 

waren, sowie zwei Betriebe in der Schweinehaltung. Zwei landwirtschaftliche Betriebe sind der 

Hühnerzucht zugehörig.  

Die folgende Tabelle gibt über die Größenverhältnisse der bestehenden Betriebe aus dem Jahr 

2016 sowie 2020 Auskunft: 

Betriebsgröße nach landwirtschaftlicher Nutzfläche in ha  Anzahl Betriebe  

unter 5 - 

5 bis unter 10 4 

10 bis unter 20 4 

20 bis unter 50 6 

50 oder mehr 7 

A.3.9 Forstwirtschaft  / Waldstruktur  

Im Gemeindegebiet der Stadt Teublitz sind 1.705 ha bewaldet (Stand 2017). Dies entspricht bei 

einer Gemeindefläche von 3.823 ha ca. 45 %.30 Die bewaldeten Flächen liegen zu großen Teilen 

 
28 Statistik kommunal 2018, 2023, Stadt Teublitz; Bayerisches Landesamt für Statistik 2019, 2024 
29 ebd. 
30 Statistik kommunal 2018, Stadt Teublitz; Bayerisches Landesamt für Statistik 2019 

2020: 6 

2020: 7 

2020: 2 

2020: 4 

2020: 1 
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im östlichen Gemeindegebiet während der Westen von Teublitz durch landwirtschaftlich genutzte 

Flächen geprägt ist. 

Dabei teilen sich die Besitzverhältnisse wie folgt auf (Stand 1992): Staatswald (75 %), Privatwald 

(5 %) und Körperschaftswald (20 %). 

Die Wälder sind überwiegend anthropogen beeinflusst. Große Kiefernforste ohne Laubholzbeteili-

gung prägen das Bild. Bestände haben sich vor allem an den schwer zu bewirtschaftenden 

Naabeinhängen gehalten. Im Samsbacher Forst sind immer wieder Feuchtwaldbereiche und bach-

begleitende Erlenbestände eingestreut. Feuchtwaldreste sind auch in der Naabaue stellenweise 

vorhanden. In vielen Waldflächen besteht eine nadelholzorientierte Baumartenzusammensetzung. 

Bachbegleitende Erlenfeuchtwälder sind oft nicht durchgängig vorhanden.  
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B Konzeptionen, Ziele und Maßnahmen  

B.1 Entwicklungskonzeption mit Leitbild, Zielen und Maßnahmen  

Die Inhalte der Flächennutzungsplanung sind maßgeblich durch wirtschaftsstrukturelle und demo-

graphische Verschiebungen geprägt. Aus den daraus resultierenden Gegebenheiten, Konflikten, 

Problemen aber auch Potentialen werden Ziele und Leitbilder für die zukünftige Entwicklung der 

Stadt Teublitz abgeleitet.  

B.1.1 Bevölkerungsentwicklung  ï ĂDemographischer Wandelñ 

An den folgenden Zielen orientiert sich der FNP im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung der 

Stadt:  

Á Halten der ansässigen Bevölkerung 

Á Positionierung als Wohnstandort im Einzugsgebiet Regensburg   

Á Berücksichtigung verschiedener Nachfrager-Gruppen ï Familien mit Kindern, Senioren, Allein-

stehende und Kleinfamilien 

B.1.2 Siedlungsentwicklung  ï 
ĂNachhaltigkeit ï Innenentwicklung vor AuÇenentwicklungñ 

Als übergeordnetes Leitbild gilt die Maxime der nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Dabei ist ins-

besondere auf einen schonenden Umgang mit den vorhandenen Flächenressourcen zu achten. 

Es soll nach Möglichkeit auf neue Flächenausweisungen verzichtet werden und nach Möglichkei-

ten der Nachverdichtung bzw. Innenentwicklung gesucht werden.  

B.1.2.1 Innerorts  

Entsprechend dem übergeordneten Leitbild kommt der innerörtlichen Entwicklung die tragende 

Rolle der Deckung des zukünftigen Baulandbedarfes zu.  

Á Nachverdichtung durch Schließung von Baulücken 

Á Erhalt prägender Bausubstanz und des Ortsbildes 

Á Neuordnung schwieriger Grundstücksverhältnisse 

Á Aufwertung der Innerortslagen als Wohnstandort 

Á Bewusstseinsbildung und umfassende Information der Bevölkerung 

B.1.2.2 Neubauflächen  

Sollte die Ausweisung von neuen Bauflächen nicht vermeidbar sein, muss diese in städtebaulich 

strukturierte und maßvolle Bahnen gelenkt werden. 

Á Vermeidung von zunehmender Flächeninanspruchnahme 

Á Arrondierung der Ortsränder 

Á Organisches Siedlungswachstum ï Vermeidung von Zersiedlung der Landschaft 
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Á Gezielte und bedarfsgerechte Steuerung der Flächenentwicklung durch die Gemeinde; ggf. 

Rücknahme einzelner Bauflächenpotentiale 

Á Reduzierung des Erschließungsaufwandes/der Erschließungskosten 

Á Qualität statt Quantität  

Á Berücksichtigung der innerörtlichen Potenziale vor Neubauflächenausweisung 

B.1.2.3 Lebensqualität  

Das Potential und die Zukunft von Teublitz liegt in seiner Lebensqualität, im Sinne eines attraktiven 

Wohnstandortes, der erhalten und gefördert werden sollte. 

Á Die Stadt mit ihren Ortsteilen lebens- und liebenswert erhalten 

Á Eigenarten und Besonderheiten der Ortsteile erkennen, beachten und herausstellen 

Á Augenmerk auf den Erhalt und der Aufwertung der Ortskernbereiche legen 

Á Ansprüche der unterschiedlichen Bevölkerungs- und Altersgruppen beachten 

Á ganzheitliches und nachhaltiges Denken und Handeln seitens der Stadt  

B.1.3 Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Arbeitsplätze  ï 
ĂWettbewerb und struktureller Wandelñ 

Entsprechend den bundesweiten wirtschaftsstrukturellen Trends steht auch Teublitz vor der Auf-

gabe einen dem Zeitgeist entsprechenden Wandel zu vollziehen.  

B.1.3.1 Gewerbe, Handel, Dienstleistung  

Um im zunehmenden Wettbewerb bestehen zu können, müssen der (Unternehmens-)Standort 

Teublitz mitsamt seiner bestehenden Betriebe gestärkt und gebundene Potentiale zu Tage geför-

dert werden. 

Á Sicherung der vorhandenen Betriebe und ihrer Standorte  

Á Positionierung als Unternehmensstandort ï Werben um Neuansiedlungen 

Á durch vorausschauende Planung schnelles Handeln ermöglichen (Strategien und Handlungsal-

ternativen vorab und frühzeitig festlegen) 

Á Ausweisung / Sicherung von gewerblichen Entwicklungsflächen 

Á gezieltes Eingehen auf Wünsche der Gewerbetreibenden ï im Rahmen einer sachgerechten 

Abwägung mit anderen privaten und öffentlichen Belangen 

Á Ansiedlung verträglicher Handwerks-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsnutzungen im Innen-

bereich durch Reaktivierung brachgefallener Hofstellen und leerstehender Bausubstanz 

Á Förderung der ortsansässigen Bevölkerung bei Firmengründungen 

Á Förderung von Kleingewerbe 

Á Förderung von zukunftsweisenden und innovativen Firmenkonzepten 
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B.1.3.2 Arbeitsplätze  

Auch der Arbeitsmarkt ist in hohem Maß von den wirtschaftsstrukturellen Trends abhängig. In der 

Vergangenheit hat sich in ganz Bayern der Wegfall landwirtschaftlicher Beschäftigung bemerkbar 

gemacht, aber auch in Zukunft wird Teublitz vor Herausforderungen struktureller Art gestellt, die 

es zu meistern gilt. 

Á Sicherung vorhandener Arbeitsstätten vor Ort 

Á Förderung von Ausbildungsplätzen 

Á Förderung von Arbeitsplätzen in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen 

Á Förderung der Selbstständigkeit 

Á Förderung von Minijobs- und Teilzeitstellen 

B.1.3.3 Infrastruktur und Versorgung ï 
ĂNachhaltigkeit ï ºkonomisch, sozial und ºkologischñ 

Der demographischen Entwicklung geschuldet, wird sich auch der Bedarf an infrastrukturellen Ein-

richtungen und Anlagen verändern.  

Technische Infrastruktur 

Neben den o.g. Entwicklungen, die vor allem die Auslastung betreffen, sind hinsichtlich der techni-

schen Ausstattung auch technologische Fortschritte und ökologische Anforderungen für zukünftige 

Aufgaben von Bedeutung. 

Á Auslastung vorhandener Einrichtungen prüfen und wenn möglich optimieren 

Á gezielter und bedarfsangepasster Ausbau bzw. ggf. Rückbau 

Á private Initiativen und Investitionen (z.B. bei Baugebietserschließung) fördern und verstärken 

Á umweltschonende und umweltfreundliche Energien und Einrichtungen fördern 

Á nachhaltiges Wirtschaften  

Versorgung und soziale Infrastruktur 

Demographische Verschiebungen wirken sich in infrastruktureller Hinsicht vor allem in diesen bei-

den Bereichen aus. Insbesondere die steigende Zahl älterer Menschen führt zu Handlungsbedarf, 

da sich hierbei sowohl ein spezieller Bedarf an infrastrukturellen Einrichtungen als auch eine ge-

wisse Abhängigkeit von örtlichen Versorgungseinrichtungen ergibt.  

Á Erhalt und Ausbau der Grundversorgungsfunktionen auch im Städtedreieck 

Á Ansiedlung einer qualitätsvollen und kleinteiligen Nahversorgung 

Á private Initiativen und ehrenamtliches Engagement fördern 

Á Bedarfsgerechtigkeit des Angebotes (vor dem Hintergrund des demographischen Wandels) prü-

fen und anpassen 

Á Selbstvermarktung regionaler Produkte durch Landwirte fördern und unterstützen 
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Á touristische Potenziale erkennen und bedarfsgerecht fördern, dabei privates Engagement, bei-

spielsweise seitens der Landwirtschaft, unterstützen 

B.1.3.4 Freiraumstruktur ï ĂErholung, Orts- und Landschaftsbildñ 

Die Freiraumstruktur des Ortes hat vielfältigen Einfluss auf das Orts- und Landschaftsbild, die Le-

bensqualität der Einwohner, aber auch auf die ökologische Wertigkeit. Es gilt daher ein strukturier-

tes Gesamtkonzept zu finden, um Potentiale zur Entfaltung kommen zu lassen. 

Innerörtliche Freiflächen 

Á Erhalt und Aufwertung der bestehenden Freiräume in unmittelbarem Wohnumfeld 

Á Sicherung der Eigenarten und Besonderheiten der Stadt Teublitz; insbesondere Erhalt und Ver-

netzung der innerörtlichen Grünfläche  

Á Aufwertung des Ufersaums der Naab im Ortsbereich 

Á Förderung von privatem und ehrenamtlichem Engagement zur Unterhaltung und Pflege öffent-

licher Freiflächen 

B.2 Siedlungsentwicklung ï Wohnen  

B.2.1 Bevölkerungs prognose  

Für die Prognose der Bevölkerungsentwicklung lassen sich, neben der Extrapolation der bisheri-

gen Entwicklung, verschiedene Quellen heranziehen. Die ĂRegionalisierte Bevºlkerungsvorausbe-

rechnung für Bayern bis 2037ñ mit dem demografischen Profil für den Landkreis Schwandorf prog-

nostiziert für den Landkreis im Jahr 2037 eine Einwohnerzahl von ca. 147.700 Einwohner. Bei einer 

Bevölkerung von 146.500 im Jahr 2017 bedeutet dies ein Wachstum von ca. 0,8 %.31 

Zum Vergleich: In der Fassung der Bevölkerungsprognose vom Juni 2014 wurde für 2032 noch ein 

Rückgang auf 139.600 prognostiziert. Ausgehend von 142.900 Einwohnern im Jahr 2012 würde 

dies einen Rückgang der Bevölkerung von rund 2,3 % innerhalb von 20 Jahren bedeuten.32 

Aktuelle Bevölkerungsprognosen vom Februar 2024 prognostizieren für den Landkreis Schwandorf 

eine Bevölkerungsanzahl von 161.000 Einwohnern im Jahr 2042. Dies bedeutet ein Wachstum von 

ca. 6,5 %.33 

Laut der Bevölkerungsvorausberechnung des Demographie-Spiegels für die Stadt Teublitz soll die 

Einwohnerzahl im Zeitraum von 2014 bis 2034 von 7.257 Einwohnern auf rund 7.100 zurückgehen. 

Dies entspricht einer Abnahme von 2,2 % (ca. 150 Einwohner) in 20 Jahren. Mit einem geringen 

durchschnittlichen jährlichen Rückgang von 0,11 % kann die Bevölkerungsentwicklung der Stadt 

als relativ stabil angesehen werden. Bei genauerer Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung im 

zeitlichen Verlauf wird deutlich, dass die Einwohnerzahl bis etwa zum Jahr 2020 auf rund 7.300 

 
31 Bayerisches Landesamt für Statistik (2018), www.statistik.bayern.de/demographie  

32 Bayerisches Landesamt für Statistik (2014), www.statistik.bayern.de/demographie  

33 Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2042, Lkr. Schwandorf; Bayerisches Landesamt für 
Statistik 2024, www.statistik.bayern.de/demographie 

http://www.statistik.bayern.de/demographie
http://www.statistik.bayern.de/demographie
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leicht ansteigt (bezogen auf das Ausgangsjahr 2014), bevor sie dann nach und nach leicht zurück-

geht und im Jahr 2034 voraussichtlich bei ca. 7.100 Einwohnern liegt.34 Bei der Prognose ist zu 

berücksichtigen, dass dieser Daten von 2014 zugrunde liegen. Wie in Kapitel A 3.4 zur Bevölke-

rungsentwicklung dargelegt, ist seitdem eine Trendumkehr zu beobachten, die in dieser Ausprä-

gung nicht berücksichtigt werden konnte.  

Die Berechnungen des Demographie-Spiegels für die Nachbargemeinden im Kooperationsraum 

ĂStªdtedreieckñ prognostizieren den beiden Stªdten Maxh¿tte-Haidhof und Burglengenfeld ein be-

achtliches Wachstum im Zeitraum von 2014 bis 2034. Dementsprechend soll die Bevölkerung in 

der Stadt Maxhütte-Haidhof von 10.894 Einwohnern im Ausgangsjahr 2014 auf rund 12.000 Ein-

wohner im Jahr 2034 ansteigen. 35 Dies entspricht einem Anstieg der Einwohnerzahl um 9,1 %. In 

der Stadt Burglengenfeld wird die Bevölkerung im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 9,2 % zu-

nehmen und von 12.598 Einwohnern im Jahr 2014 auf ca. 13.700 Einwohner im Jahr 2034 anstei-

gen.36 

Aktuelle Bevölkerungsvoraussberechnungen auf Gemeindeebene stehen bis zum Jahr 2039 zur 

Verfügung. Für Burglengenfeld wird 2039 von einer Einwohnerzahl von 15.530 ausgegangen. In 

Maxhütte-Haidhof wird eine Bevölkerungszahl von 13.560 Einwohnern prognostiziert. Und für die 

Stadt Teublitz liegt die Prognose für das Jahr 2039 bei 7.700 Einwohnern.37 

 
34 Demographie-Spiegel für Bayern, Berechnungen für die Stadt Teublitz bis 2034; Bayerisches Landesamt für Statistik 
2016, www.statistik.bayern.de/demographie  

35 Demographie-Spiegel für Bayern, Stadt Maxhütte-Haidhof bis 2034; Bayerisches Landesamt für Statistik 2016 

36 Demographie-Spiegel für Bayern, Stadt Burglengenfeld bis 2034; Bayerisches Landesamt für Statistik 2016 

37 Datenbasis: Bayerisches Landesamt für Statistik 2025, www.statistikdaten.bayern.de 

http://www.statistik.bayern.de/demographie
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Abb. 29: Bevölkerungsentwicklung im Städtedreieck38 

Der regionale Trend der Bevölkerungsentwicklung lässt sich anhand des Bayerischen Statistikatlas 

und den Prognosen für die umgebenden Landkreise nachvollziehen. Während die nördlich angren-

zenden Kreise einen teils massiven Bevölkerungsrückgang zu erwarten haben, ist der südlich an-

grenzende Kreis Regensburg sowie die kreisfreie Stadt Regensburg eine Region mit noch deutlich 

ausgeprägteren Wachstumstendenzen. 

 
38 Eigene Darstellung, Datenbasis: Bayerisches Landesamt für Statistik, www.statistik.bayern.de/demographie, Bayeri-
sches Landesamt für Statistik 2025, www.statistikdaten.bayern.de 
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Abb. 30: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung zwischen 2014 und 2034 in Prozent39 

Stellt man nun die natürliche Bevölkerungsentwicklung den erwarteten Wanderungsbewegungen 

gegenüber, zeigt sich der Grund für die massiven Unterschiede in der Prognose. Sowohl für die 

Kreise als auch für den Bezirk Oberpfalz sind rückläufige Salden zwischen Geburten und Sterbe-

fällen zu erwarten, obgleich die Tendenz für den Kreis Regensburg moderater ausfällt. Verantwort-

lich für die insgesamt leicht ansteigende Bevölkerung sind die Wanderungsgewinne. Eine große 

Schere klafft dabei zwischen den einzelnen Kreisen. So liegen zwischen dem Landkreis Regens-

burg und dem Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab über 12 Prozentpunkte. Der Landkreis Schwan-

dorf liegt sowohl geographisch als auch in Bezug auf die Zahlenwerte der Prognose dazwischen. 

Betrachtet man die aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnungen für das Jahr 2042 auf Kreis-

ebene zeigen sich zum Teil große Unterschiede im Vergleich zur alten Prognose (2014-2034). Für 

den Landkreis Schwandorf wird hier nun von einem deutlich höheren Wachstum von 6,5% (2022-

2042) ausgegangen. Auch bei den anderen beiden betrachteten Landkreisen liegen nun deutlich 

andere Werte vor (siehe Abb. 30).40 

 

 

Prognose der Bevölkerungsentwicklung zwischen 2014 und 2034 41 

 
39 Kartengrundlage: https://www.statistik.bayern.de/produkte/datenbanken_karten/statistikatlas/, Bayerisches Landes-
amt für Statistik 2025, www.statistikdaten.bayern.de 

40 Datenbasis: Bayerisches Landesamt für Statistik 2025, www.statistikdaten.bayern.de 

41 Eigene Darstellung; Datenbasis: Bayerisches Landesamt für Statistik 2016, https://www.statistikdaten.bayern.de/ 

Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab  - 7,2% 

Lkr. Regensburg  + 9,8%  

Lkr. Schwandorf  + 0,9% 

Legende 

2022-2042: + 6,5% 

2022-2042: + 6,2% 

2022-2042: - 2,6% 

https://www.statistik.bayern.de/produkte/datenbanken_karten/statistikatlas/
https://www.statistikdaten.bayern.de/
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Bevölkerungs - 
entwicklung  

Natürliche Bevölke-
rungsentwicklung  

Räumliche Bevölke-
rungsentwicklung  

Oberpfalz  +1 % ï7,6 % +8,5 % 

Neustadt a.d.Wald-
naab (Lkr)  

ï7,2 % ï10 % +2,8 % 

Regensburg (Lkr)  +9,8 % ï5,5 % +15,3 % 

Schwandorf (Lkr)  +0,9 % ï9,3 % +10,2 % 

Aus diesen Daten resultiert letztlich einerseits die Erkenntnis, dass für die zukünftige Entwicklung 

Wanderungsbewegungen eine entscheidende Rolle einnehmen, und andererseits, dass der Ein-

zugsbereich Regensburg hier maßgeblich für eine zunehmende Bevölkerung verantwortlich ist. 

Beides ist ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, welche Entwicklung für die Stadt 

Teublitz angenommen werden kann. 

Abb. 31: Gegenüberstellung: Einwohnerzahlen Stadt Teublitz42, Einwohnerzahlen Bayerisches Landesamt für Statistik43 

Sowohl die Stadt Teublitz als auch beide Nachbarstädte im Städtedreieck zeigen in den letzten 

Jahren weit positivere Bevölkerungsentwicklungen als im Rahmen des Demographie-Spiegels 

Bayern mit dem Ausgangsjahr 2014 prognostiziert wurde. Als Annahme für eine zukünftige Ent-

wicklung soll nach Auffassung der Stadt Teublitz daher auch die tatsächliche Entwicklung der letz-

ten Jahre zugrunde gelegt werden (vgl. Abb. 31).44 Dies findet sich auch im Kapitel B.2.5 Wohn-

bauflächenbedarf wieder. Für das Jahr 2023 wurden die Annahmen sogar übertroffen. 

 
42 Bevºlkerungsprognose zum Bebauungsplan ĂIm Dollingñ (abgestimmt mit der Regierung der Oberpfalz) 

43 Demographie-Spiegel für Bayern, Stadt Teublitz (Ausgangsjahr 2014); Bayerisches Landesamt für Statistik 2016; 
siehe hierzu auch: Anhang 4 Wohnbaulandbedarfsberechnung, Bayerisches Landesamt für Statistik 2025, www.statis-
tikdaten.bayern.de 

44 Der Prognoseansatz wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans ĂIm Dollingñ mit der Regierung der Ober-
pfalz abgestimmt. 

Einwohnerzahl 2023 Bayeri-
sches Landesamt für Statistik : 

8.019 


































































































































































































































































































































































































































































































